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Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Krise – vielleicht wird dieses Wort das
Unwort des Jahres 2009. Es steht zumin-
dest jetzt schon auf Platz 10 des aktuellen
Rankings. Der Begriff ist präsent und diese
Präsenz hat Folgen. In unserer Konjunk-
turumfrage dahingehend, dass viele Betriebe
die Zukunftsaussichten negativer betrach-
ten, als sich die derzeitige Lage darstellt. In-
sofern kann die Hoffnung berechtigt sein,
dass die Infektion durch die Krise im Hand-
werk nicht allzu schwer ausfällt.

Hilfreich gegen die Krise können dabei
auch verschiedene Fördermöglichkeiten
sein, wie z. B. das KfW-Sonderprogramm
„Beschäftigungssicherung durch Wachs-
tumsstärkung“, das über ein Kreditvolumen
von bis zu 20 Milliarden Euro verfügt. Auch
die Chancen, welche im wachsenden Markt
des barrierefreien Bauens und Wohnens sich
offenbaren, muss das Handwerk in einer
sich demografisch stark verändernden Ge-
sellschaft als wachsenden Markt erkennen
und auch hier die aufgelegten Fördermittel
nutzen. Die Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land sieht gerade in diesen Bereichen
eine Zukunftsaufgabe, der sie sich verstärkt
annehmen wird. Die Handwerksbetriebe
müssen und sollten für die Kundenberatung
die Vielzahl der Förderprogramme kennen
und im Idealfall dem Kunden die Finan-
zierungsprodukte auch erläutern können.
Die Kenntnis dieser Programme ist ein

Wettbewerbsvorteil. Diesen gilt es zu nut-
zen.

Aber auch eine weitere wichtige Aufgabe
gilt es, nicht aus den Augen zu verlieren
und diese ist, das Handwerk zukunftssicher
zu machen. Schon heute fehlen Lehrlinge.
Und ohne Auszubildende hat das Hand-
werk keine Zukunft. Bei sinkenden Schüler-
zahlen gewinnt im Wettbewerb zwischen
Händlern, Industriebetrieben, Banken und
Handwerkern um die besten Abgänger nur,
wer modern und attraktiv erscheint. Das
Handwerk, das in der Mitte der Gesellschaft
steht, klingt in Ohren junger Menschen
eher altbacken, konservativ und bodenstän-
dig; also nicht gerade als ein „Reißer“. 

Umso interessanter ist der Beschluss der
Vollversammlung des Handwerks letzte
Woche in München, eine Werbekampagne
aufzulegen, mit der das Handwerk einen
Imagewechsel erzeugen will und zeigen
kann, welche Chancen es birgt, von High-
tech-Arbeitsplätzen bis zur Selbständigkeit.
So kann der Eigennutz und das Gemein-

wohl, die Verbindung, auf die das Hand-
werk stolz ist und stolz sein kann, neu akzen-
tuiert werden. Denn immerhin – und dies
sollte nochmals in Erinnerung gerufen wer-
den – stellen die Handwerker fast jede 3.
Ausbildungsstelle. Auf diese Imagekampag-
ne sollten wir setzen und sie zur Stärkung
unseres Images nutzen.

Wir hoffen – und ich denke wir haben
die begründete Hoffnung –, dass die In-
fektion der Weltwirtschaftskrise – bei aller
Betroffenheit für den ein oder anderen
Kollegen – sich nicht zu einem Flächen-
brand auswächst wie zu Beginn der späten
90er Jahre und mit dem Beginn dieses
Jahrzehnts, als die Zahl der Handwerker-
stellen um Hunderttausende sank. 

Spätestens seit Ludwig Erhard ist be-
kannt, dass die Psychologie mindestens zu
50 % die Wirtschaft bestimmt. Die indivi-
duellen Befindlichkeiten, die ganz persön-
liche Wahrnehmung, die Dominanz der
gerade vorherrschenden Meinung – all diese
Faktoren beeinflussen die Märkte zumin-
dest ebenso stark wie Zinskurven, Steuern
und Tarifabschlüsse. Insofern sollten wir
von unseren beeindruckenden Leistungen
als Handwerksbetriebe und den im Ver-
hältnis zur Industrie positiven Zahlen be-
richten. Und dadurch wird eines klar: Ohne
Handwerk, d.h. ohne uns, geht es nicht.

Konjunktur 2009?
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Zum 1. Jahresempfang der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land wurde in die
Alte Drahtzieherei nach Wipperfürth gela-
den. Kreishandwerksmeister Bert Emundts
begrüßte in seiner Eröffnungsrede alle Gäste
in der festlich gestalteten Alten Drahtzie-
herei in Wipperfürth. So waren Bundestags-
abgeordnete, Landtagsabgeordnete, Land-
räte, Bürgermeister und eine Vielzahl ande-
rer Gäste erschienen. Kreishandwerks-
meister Emundts führte in seiner Ansprache
aus, dass ein Jahresempfang 3 Ziele habe:
gute Wünsche für das neue, einen Rück-
blick auf das vergangene und ein Ausblick

auf das aktuelle Jahr. Es sei der 1. Empfang
der Kreishandwerkerschaft und der Innun-
gen nach der Fusion, die in Rekordzeit ver-
laufen sei. Und er war sich angesichts der
aktuellen Krise ganz sicher: „Das Handwerk
wird es auch diesmal wieder schaffen!“

Davon war auch Otto Kenzler, Präsident
des Zentralverbandes des Deutschen Hand-
werks, überzeugt, der als Hauptredner des
Abends überzeugte. Die Situation für das
Handwerk sei noch nicht kritisch und inso-
weit verwies er auf die erfolgreiche Arbeit
des ZDH in Brüssel und Berlin. Das Hand-
werk werde von der Politik wieder mehr
wahrgenommen. Ein Grund dafür: „Das
Handwerk schafft echte Werte“. Des Wei-
teren wies Herr Präsident Kenzler darauf
hin, dass der Zentralverband des Deutschen
Handwerks eine Imagekampagne plane,

denn das Handwerk brauche eine bessere
Reputation. Vor allem die Jugend müsse
begeistert werden, dabei wolle man beson-
ders auf die Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund zugehen. 

Hauptgeschäftsführer Heinz Gerd Neu
lobte anschließend insbesondere die Diplo-
matie in den Worten von Otto Kenzler. Er
zeigte sich sehr zuversichtlich, dass die rich-
tigen Wege gegangen würden und über-
reichte Otto Kenzler zur Erinnerung an das
Bergische Land und als Dank eine typische
bergische Dröppelminna.

Kreishandwerksmeister Bert Emundts
hielt fest, dass es ihn bei so vielen honori-
gen Gästen mit großem Stolz erfülle, an der
Spitze der Kreishandwerkerschaft zu ste-
hen.

1. Jahresempfang der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land

 Forum Bergisches Land 2-09  07.04.2009  12:50 Uhr  Seite 5



Editorial
FORUM 2/2009

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine6

Konjunkturumfrage 2009

Die Ausbildungsbereitschaft stagniert
Die Lage bei den regionalen Hand-
werksbetrieben lässt sich wie folgt
beschreiben: Umsätze in 2008 stark
gestiegen – Beschäftigungszahlen sta-
gnieren – Fachkräftemangel zeichnet
sich ab – Skepsis steigt

Auch im Jahre 2009 führte die Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land bei ihren
Mitgliedsbetrieben eine Konjunkturumfra-
ge durch. Bis Ende Februar haben an der
Umfrage 474 Handwerksbetriebe teilge-
nommen, womit die Rücklaufquote 20 %
beträgt. Für jede Innung hat die Kreishand-
werkerschaft eine Einzelanalyse der Um-
frage im Mitgliedsbereich unter www.hand
werk-direkt.de hinterlegt.

Rückblick 2008
Das Jahr 2008 war insbeson-
dere für die Metaller, die

Maler und Lackierer, die Friseure, die
Sanitärbetriebe im Oberbergischen Kreis,

die Tischler des Oberbergi-
schen Kreises (OBK), die
Elektrobetriebe und die Sa-

nitärbetriebe des Rheinisch-Bergischen-
Kreises (GL) und der Stadt Leverkusen

vermeldeten hier 79 % der Betriebe ein
Umsatzplus. 37 % der Betriebe der KH
Bergisches Land verzeichneten einen höhe-
ren Umsatz. Das Jahr 2008 war also für das
regionale Handwerk ein gutes Jahr. Im Jahr
2007 hatten 29 % einen Umsatzzuwachs
zu verzeichnen. Dabei ist der Umsatzzu-
wachs in wesentlichen auf erhöhte industri-
elle aber auch private Nachfrage zurückzu-
führen. Bis September 2008 profitierte das
Handwerk im Wesentlichen von dem all-
gemeinen Wirtschaftswachstum. Positiv ist,
dass in weiten Teilen der Personalabbau ge-
stoppt wurde. Ein Facharbeiter-Mangel
zeichnete sich aber ab. Gesunken ist der
Personalbestand bei den Dachdeckern, den
Fleischern, den Malern, den Friseuren
(GL/LEV), den Informationselektronikern
und den Raumausstattern.
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Grafik 2: Umsatzentwicklung 2008

Positiv sind die Beschäftigungszahlen bei
den Bäckern (GL/LEV), Bau, Elektro, Kfz
und besonders auffällig im Sanitärhand-
werk (OBK). Hier haben 33 % der Betriebe
Personal eingestellt, ein herausragender
Wert. Auch das Elektrohandwerk stellte
letztes Jahr wieder viel Personal ein, eben-
so die Bäcker (OBK), wo 22 % der Betriebe
Personal eingestellt haben. Im Tischler-
Handwerk des OBK haben die Betriebe
angeben, dass bei 19 % der Betriebe die
Anzahl der Beschäftigten gestiegen und
lediglich bei 5 % der Betriebe gesunken sei.

(LEV) ein erfolgreiches
Jahr. Bei den Bäckern (OBK), Fleischern,
Dachdeckern und Friseuren (GL/LEV) und
den KFZ-Betrieben war Stagnation zu
erkennen. Bei vielen KFZ-Betrieben war
ein spürbarer Rückgang beim Umsatz zu
erkennen. Spitzenreiter des Umsatzrück-

ganges waren die Raumausstatterbetriebe
und die Informationselektroniker. Über-
rascht haben im Gegensatz zum Vorjahr die

Sanitärbetriebe des OBK, welche letz-
tes Jahr einen Umsatzrückgang von

64 % zu verzeichnen hatten. In diesem Jahr
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Im Bauhauptgewerbe (OBK) haben 28 %
der Betriebe Personal eingestellt und 22 %
Personal abgebaut. In GL/LEV haben dage-
gen 16 % der Baubetriebe Personal abge-
baut und auch 16 % Personal eingestellt.
Sehr unterschiedlich sind auch die Zahlen
bei den Dachdeckern, den Fleischern und
den SHK-Betrieben im Vergleich GL/LEV
und OBK.

Insgesamt suchen z.Z. 6 % (GL/LEV
6 %; OBK 5 %) der Betriebe neue Mitar-
beiter, was im vergangenen Jahr 12 % der
Betriebe beabsichtigten. Bei 42 % der Be-
triebe werden derzeit Überstunden ge-
macht, im letzten Jahr waren dies 41 %. 

Derzeitige Lage
Fast 1/3 (letztes Jahr 1/4) der Betriebe mel-
det z.Z. eine nur ausreichende bzw. schlech-
te wirtschaftliche Lage. Ca. 44 % (letztes
Jahr 60 %) bezeichnen ihre Lage als befrie-
digend, wobei 24 % (letztes Jahr 22 %) der
Betriebe von einer besseren bzw. ca 7 %
(letztes Jahr 15 %) der Betriebe von einer
schlechteren Geschäftserwartung ausgehen.
22 % (letztes Jahr 20 %) der Betriebe be-

zeichnen ihre Lage als gut und ca 3 % der
Betriebe bezeichnen ihre Aussichten als sehr
gut, wie auch letztes Jahr.

Besonders negativ fällt hier der Be-
reich der Raumausstatter auf, wo 50 %
der Betriebe eine nur ausreichende bzw.
schlechte wirtschaftliche Lage nannten,
gefolgt von den Bäckern (OBK) und
Tischlern (OBK). 41 % der Tischlerbetrie-
be (GL/ LEV) bezeichnen ihre Geschäfts-
lage derzeit als gut bis sehr gut. Relativ soli-
de sieht es z.Z. auch bei den Bäckern
(GL/LEV), Bau, Dachdeckern, Elektro,
KFZ, Malern und Lackierern, Metall, dem
SHK-Handwerk und den Tischlern aus.
Alle anderen Gewerke sind doch als sehr
durchwachsen zu bezeichnen. Besonders
auffällig sind dabei die Betriebe des Metall-
gewerkes (OBK). 44 % der Betriebe sehen
die Geschäftslage derzeit als gut an, 11 %
als schlecht, was im letzen Jahr 0 % so sahen.

Leicht schwächere Auftragslage
Die Auftragslage hat sich bei den Betrieben
zwar im Verhältnis zum letzten Jahr etwas
verschlechtert. Bei 54 % (letztes Jahr 63 %)

reicht der Auftragsbestand noch für die
nächsten 4 Wochen. Der Rest verfügt über
längerfristige Aufträge und nur jeder 10.
Betrieb (letztes Jahr jeder 5.) verfügt über

36 38

36 37

28
25

GM KH
0

25

50

75

100

50

22

13

28

16

20

40

22

8

18 19

14

6

18

11

20

33

19

7

16

25

15

22

43 42

8

20

56

60

23

9

33

13

29
27

9

29

20
22

5
7

20

Bäcker GL/LEV
Bäcker GM

Bau GL/LEV
Bau GM

Dachdecker GL/LEV

Dachdecker GM

Elektro GL/LEV
Elektro GM

Fleischer GL/LEV

Fleischer GM

Friseur GL/LEV
Friseur GM Info Kfz

M & L GL/LEV
M & L GM

Metall GL/LEV
Metall GM

Bekl./Raum GL/LEV

Bekl./Raum GM
SHK GL/LEV

SHK GM

Tischler GL/LEV

Tischler GM KH

10

20

30

40

Sehr Gut Sehr Gut Gut Gut Befriedigend Befriedigend Ausreichend Ausreichend Schlecht Schlecht
GL/LEV GM GL/LEV GM GL/LEV GM GL/LEV GM GL/LEV GM

Bäcker 13 0 50 0 13 44 13 44 12 11
Bau 2 0 17 20 54 45 23 35 4 0
Dachdecker 0 0 9 14 50 50 35 33 6 3
Elektro 5 5 11 50 65 30 16 15 3 0
Fleischer 9 0 27 20 36 60 27 0 0 20
Friseur 0 8 3 31 52 54 31 8 14 0
Informationst. * 0 0 34 33 33
Kraftfahrzeug * 0 21 42 30 6
Maler & Lackierer 0 0 26 6 47 50 18 33 9 11
Metalltechnik 0 0 42 44 42 44 8 0 8 11
Bekl./Raumaus. 0 0 17 0 50 50 17 0 16 50
SHK 4 0 36 33 42 40 16 27 2 0
Tischler 5 0 36 7 36 43 23 36 0 14
KH gesamt 2 3 21 23 47 43 23 23 6 7

Tabelle 1: Beurteilung der derzeitigen
Geschäftslage nach Gewerken in Prozent

Diagramm 3: Abbau/Einstellung von Mitarbeitern
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Aufträge, die eine Beschäftigung über
12 Wochen absichert. Hinzu
kommt die weiterhin schlech-
te Zahlungsmoral der Kun-
den. Jeder vierte Betrieb klagt über offene
Kundenrechnungen, die länger als drei Mo-
nate fällig sind. Diese Quote ist zwar von
26 % (2006), über 23 % (2007) auf 20 %
(2008) zurückgegangen. Dies ist wohl mit
der Möglichkeit der steuerlichen Geltend-
machung zu begründen, da viele Kunden
Rechnungen bis zum Zeitpunkt der Steu-
ererklärung gezahlt haben müssen. Hier
liegt ein Anreiz für die tatsächliche Zahlung,
welche jedoch nur für Privatleute gilt.

Das eigene Inkassobüro im Hause der
Kreishandwerkerschaft hatte in diesem Zu-
sammenhang im letzten Jahr wieder viel zu
tun. Einige Betriebe nutzen auch wieder die
Produkte der Forderungsgausfallversiche-
rung, um ihre Liquidität zu erhöhen. 

Die Erwartung für das Jahr 2009
Die Erwartungen für das Jahr 2009 sind
diffus. Die Weltwirtschaftskrise drückt auf
die Stimmung der Betriebe und bei einigen
Betrieben kommt es schon zu Liquiditäts-
engpässen. So erwarten nur 9 % (letztes Jahr
18 %) der Betriebe eine bessere Geschäfts-
entwicklung, 41 % (letztes Jahr 15 %) dage-
gen eine Verschlechterung. Dass die Beschäf-
tigung steigen wird, erwarten 6 % (letztes
Jahr 10 %) der Betriebe, das Fallen bzw.
Sinken erwarten 18 % (letztes Jahr 12 %).
Die Investitionsbereitschaft für das Jahr
2009 ist auch nicht stark ausgeprägt. So pla-
nen lediglich 11 % (letztes Jahr 16 %) der
Betriebe einen Anstieg ihrer Investitionen,
34 % (letztes Jahr 20 %) der Betriebe gehen
jedoch davon aus, dass die Investitionen
sinken werden. Ganz besonders ausgeprägt
ist das Sinken der Investitionen im Dach-

politische Reaktionen auf die Finanz- und
Wirtschaftsturbulenzen. Viele der Akteure
in diesen Diskussionen sollten stärker Lud-
wig Erhardts Erkenntnis beachten, dass
Wirtschaft mindestens 50 Prozent Psycho-
logie ist. Gerade von den Prognosen wer-
den Investitions-, Beschäftigungs- und
Innovationspläne des Handwerkers aber im
erheblichen Maße bestimmt. 

Übrigens: Nur 33 % der Betriebe sagen,
dass die von der Bundesregierung aufgeleg-
ten Konjunkturpakete gut seien, 40 % der
Betriebe lehnen die Konjunkturpakete als
schlecht und nicht ausgewogen ab und
kommentieren, dass die Bundesregierung
den Überblick über die Milliarden verlo-
ren habe. Die Konjunkturpakete würden
nur den Großen helfen. Die restlichen Be-
fragten sehen keine Reform und keinen Aus-
weg durch die Konjunkturpakete insbeson-
dere durch den sog. Deutschlandfonds. 

Inwieweit die angekündigten Investi-
tionsprogramme z. B. im kommunalen
Bereich Aufträge im regionalen Handwerk
schaffen können, hängt von ihrer schnel-
len, unbürokratischen und mittelstands-
freundlichen Umsetzung maßgeblich ab.
Hier sind alle Akteure, insbesondere die re-
gionalen Akteure gefragt. Zur Umsetzung
der Vergabewerte des Konjunkturpaketes II
hat die Kreishandwerkerschaft Bergisches
Land die Kommunen ihres Gebietes ange-
schrieben und nahezu nur positive Rück-
meldungen erhalten. Nun wird es darum
gehen, die zu vergebenden Aufträge auch
in der Region zu halten. Das Handwerk
steht bereit. 
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decker-Handwerk, wo 50 % der Betriebe
davon ausgehen, dass ihre Investitionen sin-
ken werden. Auch stark fallen werden die
Investitionen bei den Fleischern, die dies mit
43 % angeben. Spitzenreiter bei der Rück-
führung der Investitionen mit 51 % sind
aber die Raumausstatter. Im Kraftfahrzeug-
gewerbe gehen 44 % von einem Sinken und
lediglich 13 % von einer Steigerung der
Investitionen in 2009 aus.

Fazit
Wie erfreulich es auch ist, dass das Hand-
werk nicht flächendeckend und nicht in
allen Gewerken von der allgemeinen Krise
betroffen ist, so auffällig ist doch, dass sich
viele Betriebsinhaber, auch wenn sie der-
zeit von der Krise noch keine Auswirkungen
spüren und vielleicht noch volle Auftrags-
bücher haben, nicht genau wissen und
ermessen, welche Auswirkungen noch ent-
stehen können. Fest steht, dass nahezu alle
handwerklichen Bereiche, welche haupt-
sächlich vom privaten Konsum abhängen,
von der Krise noch nicht so stark berührt
werden, wie diejenigen Betriebe, welche für
industrielle Kunden in der Hauptsache tätig
werden. Hier wurden Investitionen zumin-
dest zurückgestellt oder sogar ganz gestri-
chen. 

Ganz entscheidend wird sein, dass der
private Konsum, welcher feststellbar vor-
handen ist, nicht wegbricht. Diese ver-
schlechterten Erwartungen sind im hohen
Maße natürlich auch Ergebnis der pausen-
losen Horrormeldungen zur internationa-
len Wirtschaftssituation sowie der langwie-
rigen öffentlichen Debatten um geeignete

über 20 % gesunken

zw. 10 % und 20 % gesunken

zw. 0 und 10 % gesunken

unverändert

zw. 0 und 10 % gestiegen

zw. 10 % und 20 % gestiegen

über 20 % gestiegen

Diagramm 5: Die Umsätze sind...
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NRW-Erlass zur Beschleunigung investiver Maßnahmen in Kraft getreten

Vereinfachung des Vergaberechts
Am 3. Februar 2009 hat die Landesre-
gierung NRW einen Erlass zur Be-
schleunigung von Investitionen durch
Vereinfachungen im Vergaberecht
erlassen und unmittelbar danach in
Kraft gesetzt.

Nach diesem Erlass können die Vergabe-
stellen bis zu einem Auftragswert in Höhe
von 1 Mio. Euro ohne Umsatzsteuer eine
Beschränkte Ausschreibung durchführen.
Bis zu einem vorab geschätzten Auftrags-
wert in Höhe von 100.000,00 Euro ohne
Umsatzsteuer können die Vergabestellen
eine Freihändige Vergabe durchführen.

Beschränkte Ausschreibungen und Frei-
händige Vergaben können ohne öffentliche
Aufforderung, sich um Teilnahme zu bewer-
ben (Teilnahmewettbewerb) durchgeführt
werden. Bei Beschränkten Ausschreibungen
sind mindestens drei Angebote einzuholen.
Bei Beschränkten Ausschreibungen und
Freihändigen Vergaben sind nach der Zu-

schlagserteilung auf der Internetseite www.
vergabe.nrw.de folgende Angaben zu ver-
öffentlichen, sofern der Auftragswert des
abgeschlossenen Vertrages für Bauaufträge,
die im Wege der Beschränkten Ausschrei-
bung vergeben werden, 150.000 Euro ohne
Umsatzsteuer, im Übrigen für abgeschlos-
sene Verträge den Wert in Höhe von
50.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer über-
steigt und Sicherheitsinteressen nicht tan-
giert werden:
» Name, Anschrift, Telefon-, Faxnummer

und E-Mail-Adresse des Auftraggebers
» Gewählte Verfahrensart
» Auftragsgegenstand
» Name und Sitz des beauftragten

Unternehmens.

Städten und Gemeinden sowie Hoch-
schulen steht es frei, zur Veröffentlichung
ein anderes allgemein zugängliches, elektro-
nisches Medium, das zur Herstellung der
Transparenz in gleicher Weise geeignet ist,
zu benutzen.

Eignungsnachweise/Präqualifikation
Unternehmen, die in der auf der Internet-
seite www.vergabe.nrw.de enthaltenen Un-
ternehmsdatenbank geführt werden, verfü-
gen über die erforderliche Eignung (Fach-
kunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit). 

Gleiches gilt für die auf der Internetseite
www.pq-verein.de gelisteten präqualifizier-
ten Unternehmen für den Baubereich, auf
die vorrangig zurückzugreifen ist, da dies
regelmäßig zu einer erheblichen Zeiterspar-
nis führt. Dementsprechend gewinnt also
die Präqualifikation sehr deutlich an Be-
deutung.

Dieser Erlass gilt unmittelbar nur für das
Land NRW, womit vorwiegend der Landes-
betrieb Straßenbau (Straßen NRW) und der
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW erfasst
sind. Den Städten und Gemeinden sowie den
Hochschulen wird empfohlen, diese Rege-
lung im Rahmen ihrer eigenverantwortlichen
Entscheidung freiwillig anzuwenden.
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Eignungstest der Dachdeckerinnung
Bergisches Land. Frage an die Schüler, die
sich für eine Ausbildung in diesem Gewerk
interessieren: Warum möchtest du Dach-
decker werden? Einer der Kandidaten hatte
darauf eine geradezu unschlagbare Begrün-
dung: „Dann kann ich bei schönem Wetter
auf dem Dach sitzen und den Mädchen
nachpfeifen“, schrieb er auf seinen Bogen.

Ob er heute tatsächlich als Auszubilden-
der auf dem Dach steht – oder sitzt –, wis-
sen wir nicht. Sicher hingegen ist, dass das
Dachdeckerhandwerk deutlich mehr zu bie-
ten hat als Ausblicke von höherer Warte auf
die Damenwelt. „Das Schöne an unserem
Beruf ist die Vielseitigkeit“, sagt Harald
Laudenberg, Obermeister der Dachdecker-
innung Bergisches Land. Kein anderes Ge-
werk am Bau decke so viele Bereiche ab –
das reicht von Abdichtungen im Tiefbau-
bereich über Fassadengestaltung bis zum
kompletten Dach einschließlich der Wär-
medämmung. Jeder Tag stelle neue Auf-
gaben an die Meister und Gesellen: „Es ist
immer wieder spannend herauszufinden,
wo die Ursache für einen Schaden oder eine
undichte Stelle liegt.“

Die moderne Technik hat dazu geführt,
dass der Beruf des Dachdeckers heute kör-
perlich längst nicht mehr so belastend ist
wie früher. Diese Entwicklung ist mitverant-
wortlich dafür, dass immer mehr Mädchen

aufs Dach möchten. Auch in der Führungs-
spitze der Dachdeckerinnung arbeitet eine
Frau mit: Anke Dörmbach aus Wipperfürth
engagiert sich hier als stellvertretende Ober-
meisterin gemeinsam mit Rainer Krapp aus
Radevormwald und Oliver Bläsius aus
Bergisch Gladbach.

Die Anforderungen an den Dachdecker
von heute liegen, salopp gesagt, nicht mehr
in den Oberarmen, sondern zwischen den
Ohren. „Unser Beruf war noch nie so schön,
aber auch noch nie so schwierig“, meint Ober-
meister Laudenberg, „wir sind das Hand-
werk, das in den vergangenen Jahren am
meisten an Know-how dazugewonnen hat.“
Zu dieser stark gewachsenen Komplexität

haben neue Trends im Bereich des Dach-
geschossausbaus, aber auch die Energiespar-
verordnung und zahlreiche andere Vor-
schriften beigetragen.

Aktuelle Techniken im Bereich der Wär-
medämmung oder auch die Solar- und
Fotovoltaiktechnologie erfordern ebenfalls
eine Aufgeschlossenheit für innovative Pro-
dukte. Es reicht nicht, eine Solaranlage aufs
Dach zu schrauben und einfach ein Loch
zu bohren, um die nötige Leitung ins Haus
zu führen. In diesem Moment kann das
„System Dach“ mit seinen verschiedenen
Luftdichtigkeitsschichten und den entspre-
chenden Membranen bereits zerstört sein.
Das gebohrte Loch verursacht ein Dampf-

Dachdecker: Mit 205 Mitgliedern die größte Innung im Landesverband

„Unser Handwerk war noch nie so schön,
aber auch noch nie so schwierig“
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druckgefälle. Da ja bewusst eine
Luftdichtigkeitsschicht einge-
baut wurde und auch die Fenster
heutzutage keinen Luftaus-
tausch mehr zulassen, wird die
gesamte Feuchtigkeit im Raum
auf diese eine Stelle geführt – da
sind Schimmelpilze program-
miert. Verhindern lässt sich das
nur mit einer hochwertigen
handwerklichen Arbeit.

Genau hier liegt eine große
Kommunikationsaufgabe für
das Dachdeckerhandwerk, so
Laudenberg. „Die Technik, die
heute im Dach steckt, ist den
meisten Kunden überhaupt
nicht bewusst“, meint er. Diese
Unwissenheit nutzen die so ge-
nannten „Dach-Haie“ aus, deren
Dächer zwar auf den ersten Blick
gefällig aussehen, aber nach eini-
gen Jahren schwere Fehler in der
Struktur offenbaren – bis hin zu
faulenden Dachstühlen.

Auch der Klimawandel trägt
dazu bei, dass der Dachdecker
heute mehr wissen muss als noch
vor einigen Jahren: „Es regnet
mehr in der Region und es gibt
mehr Stürme“, sagt Laudenberg.
Die Versicherungswirtschaft
stellt ganz andere Anforderun-
gen an die Standsicherheit und
damit an die Befestigung von
Dachziegeln als vor fünf Jahren.
Auch die Bemessungsgrößen
von Rohren und Abflüssen ha-
ben sich verändert, weil mehr
Wasser von der Dachfläche ab-
geführt werden muss. Ganz zu
schweigen von der Statik gera-
de bei Flachdächern, damit kein
Wasser überlaufen und das Dach
zum Einsturz bringen kann.

Umso wichtiger ist es, dass
die Betriebe ihre Mitarbeiter
schulen lassen. Angebote dazu

macht auch die Innung. „Ich
kann jedem Kollegen nur drin-
gend empfehlen, sich mit den
neuen Techniken und Produk-
ten zu beschäftigen“, meint der
Obermeister. Natürlich gibt es
dabei ein Problem, so räumt er
ein, weil die Betriebsinhaber alle
Hände voll zu tun haben, Auf-
träge hereinzuholen. Das könn-
te dadurch erleichtert werden,
wenn die Dachdecker mehr Kom-
plettleistungen anbieten. Lau-
denberg: „Eigentlich ist alles,
was irgendwo mit Abdichtungen
zu tun, also auch beispielsweise
die Dichtigkeit am Übergang
vom Dach zur Wand, Sache des
Dachdeckers.“

Dass etwa die Heizungs- und
Sanitärbranche derzeit vom
Trend zur energetischen Gebäu-
desanierung viel stärker profi-
tiert als das Dachdeckerhand-
werk, hat für Laudenberg zwei
Gründe. Zum einen erfordert
eine komplette Dachsanierung
immerhin eine Investition von
20.000 bis 30.000 Euro. Zum
anderen gibt es beispielsweise bei
Heizungsanlagen nur wenige
große Hersteller, die in den letz-
ten Jahren massiv und nach ei-
nem ähnlichen Konzept für ihre
Produkte geworben haben.
Ganz anders die Situation in der
Dachdeckerbranche: Hier hat
der Konzentrationsprozess erst
vor einiger Zeit begonnen, so
dass die Kommunikationspolitik
der vielen verschiedenen Unter-
nehmen jahrzehntelang sehr
uneinheitlich war. Außerdem
gibt es für Dachziegel, Dämm-
stoffe, Folien, Klebebänder und
Fenster jeweils unterschiedliche
Hersteller – auch deshalb fehlt
der Dach-Branche bislang die

weiter nächste Seite » » »
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nötige Durchschlagskraft, um
eine wirksame Werbung für den
Endverbraucher auf die Beine zu
stellen.

Derzeit gibt es zwei Gruppen
von Dachdeckerbetrieben in der
Region: Die Unternehmen, die
für private Kunden arbeiten,
können trotz Wirtschaftskrise
bisher nicht klagen. Ihnen geht
es gut bis befriedigend. Ganz
anders sieht das bei den Betrie-
ben aus, die für gewerbliche Auf-
traggeber arbeiten. „Die Indus-
trie hat viele Aufträge storniert“,
weiß Obermeister Laudenberg
– auch bereits fest zugesagte Pro-
jekte, die Anfang 2009 realisiert
werden sollten, wurden plötz-
lich wegen der Wirtschaftskrise
auf Eis gelegt.

Ein weiteres Problem sind die
Überkapazitäten im Dach-
deckerhandwerk. Nach der No-
vellierung der Handwerksord-
nung sind viele Kleinstbetriebe
an den Markt gegangen, deren
Inhaber zum Teil keinen Meis-
terbrief besitzen. Diese Firmen
arbeiten mit einer ganz anderen
Kostenstruktur und drücken das
Preisniveau nach unten. Auf
Dauer dürfte das auf Kosten der
Qualität am Bau gehen. „Man-
che beschäftigen ein paar Hilfs-
arbeiter – da fehlt es an Know-

how“, kommentiert Laudenberg
diese Entwicklung. 

Etliche der neueren Betriebe
haben keinen oder höchstens
einen gewerblichen Mitarbeiter.
Das wäre zwar für Reparaturen
völlig ausreichend, nicht aber für
umfassende Sanierungen. Da-
mit nicht genug: Betriebe aus der
Eifel, dem Westerwald und sogar
aus dem Osten drängen auf den
regionalen Markt. Im Schnitt, so
Obermeister Laudenberg, „wird
die Leistung, die der Dach-
decker bei einer vernünftigen
Ausführung der Arbeit erbringt,
nicht ausreichend bezahlt“.

In den letzten beiden Jahren
wurden die strukturellen Schwie-
rigkeiten der Branche von den
schweren Stürmen überdeckt.
Die dadurch verursachten Schä-
den an vielen Dächern sorgten
für volle Auftragsbücher. Gleich-
zeitig machen die zunehmenden
Wetter-Kapriolen den Dach-
deckern aber auch das Leben
schwer. Oft genug liegt die Bau-
stelle still, weil die Witterung
nicht mitspielt. Und: Manche
neue Materialien, beispielswei-
se Klebebänder, haben einen
ganz engen Temperatur-Spiel-
raum, wann sie eingebaut wer-
den dürfen. Harald Laudenberg:
„Das Wetter-Risiko ist nicht kal-
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kulierbar und die Preisentwicklung am
Markt gibt keine Risikospannen mehr her.“ 

„Ohne positive Einflüsse von außen wird
dieses Jahr ein schweres Jahr“, befürchtet
Laudenberg. Er wünscht sich einen besse-
ren steuerlichen Anreiz für die energetische
Sanierung des Daches oder beispielsweise

einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 10
Prozent auf die Investitionskosten für Wär-
medämmung. Gleichzeitig rät er den Be-
trieben, sich über die seit dem 1. April gel-
tenden neuen Förderprogramme zu infor-
mieren, um die Kunden kompetent beraten
zu können. Dazu bietet auch die Kreishand-
werkerschaft entsprechende Informations-
veranstaltungen an.

Mit 205 Mitgliedern ist die Dach-
deckerinnung Bergisches Land die größte
Innung im Landesverband. Um die Mit-
gliederzahl zu halten, bietet sie den Betrie-
ben einen klaren Mehrwert, wie etwa einen
Innungs-Thementag zum „Flachdach“, der
Mitte März mit rund 70 Teilnehmern statt-
fand. Ähnlich hohe Besucherzahlen haben
die Innungsversammlungen, seit sie nicht
mehr abends, sondern tagsüber anberaumt
werden. Einen „Riesenvorteil“ für die Mit-
gliedsbetriebe sieht Obermeister Lauden-
berg in der Schlichtungsstelle. Probleme
können so viel schneller und preiswerter als
in einem Rechtsstreit gelöst werden – davon
profitieren sowohl die Unternehmen als
auch die Kunden.

Zur Person:

Obermeister
Harald Laudenberg

Aus Kürten
kommt Ober-
meister Harald
Laudenberg (48);

hier hat er auch seinen Betrieb mit zurzeit vier
Mitarbeitern. Der gebürtige Bergisch Gladba-
cher begann 1976 seine Lehre im elterlichen
Unternehmen, später engagierte er sich
zunächst im Gesellenprüfungsausschuss,
danach als stellvertretender Obermeister. Der
zweifache Vater arbeitet auch als freier
Sachverständiger.
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Was ist Kurzarbeitergeld?
Das Kurzarbeitergeld ist eine Leistung der
Bundesagentur für Arbeit nach dem Sozial-
gesetzbuch III. Es ermöglicht bei vorüber-
gehendem Arbeitsausfall die Weiterbeschäf-
tigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern. Neben dem konjunkturell be-
dingten Kurzarbeitergeld gibt es zum einen
das so genannte Saison-Kurzarbeitergeld,
das bei saisonalen Arbeitsausfällen im Bau-
gewerbe gezahlt wird. Darüber hinaus gibt
es das Transferkurzarbeitergeld, das im Fall
von betrieblichen Restrukturierungsmaß-
nahmen eingesetzt werden kann.

Neu seit 1. Januar 2009 ist, dass die Be-
zugsfrist von konjunkturellem Kurzarbei-
tergeld auf 18 Monate verlängert wird.

Welche Rahmenbedingungen
müssen erfüllt sein?
Konjunkturelles Kurzarbeitergeld kann
grundsätzlich gewährt werden, wenn zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmerver-
tretung eine arbeitsrechtliche Reduzierung
der Arbeitszeit im Betrieb vereinbart wurde

und damit ein erheblicher Arbeitsausfall
mit Entgeltausfall einhergeht. Folgende
Bedingungen müssen erfüllt sein:
» Der Arbeitsausfall beruht auf bestimm-

ten gesetzlich anerkannten Ursachen wie
z.B. auf wirtschaftlichen Gründen oder
auf unabwendbaren Ereignissen (wie un-
gewöhnlichen Witterungsverhältnissen).

» Der Arbeitsausfall ist unvermeidbar und
der Betrieb hat alles getan, um ihn zu ver-
mindern oder zu beheben (z. B. in be-
stimmten Grenzen Nutzung von Erho-
lungsurlaub oder Arbeitszeitguthaben).

» Der Arbeitsausfall ist vorübergehender
Natur und innerhalb der Bezugsdauer
kann grundsätzlich wieder mit dem Über-
gang zur Vollarbeit gerechnet werden.

» Die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer
setzt nach Beginn des Arbeitsausfalls sei-
ne versicherungspflichtige Beschäftigung
fort und es erfolgt keine Kündigung.

» Das Erfordernis, nach dem im Kalender-
monat mindestens ein Drittel der im Be-
trieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer von einem Entgelt-
ausfall von mehr als 10 Prozent betroffen

sein muss, wird für zwei Jahre ausgesetzt.
In diesem Zeitraum reicht der Nachweis
eines mehr als 10-prozentigen Entgelt-
ausfalls je Arbeitnehmer aus, auch wenn
weniger als ein Drittel der Beschäftigten
von dem Entgeltausfall betroffen ist.

» Die Bundesagentur für Arbeit über-
nimmt bis Ende 2010 während der
Kurzarbeit die Hälfte der Beiträge zur
Sozialversicherung. Für Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter die sich während
der Kurzarbeit weiterbilden können in
dieser Zeit der Qualifizierung die Sozial-
versicherungsbeiträge zu 100 Prozent
übernommen werden.

Darüber hinaus werden folgende
Klarstellungen vorgenommen:
» Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-

nehmer müssen nicht erst entlassen wer-
den, um das Kurzarbeitergeld für die
Stammbelegschaft zu erhalten.

» Befristet Beschäftigte erhalten wie alle
anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer Kurzarbeitergeld.

» Im Anschluss an eine Vereinbarung zur

Kurzarbeit ist ein Instrument für den Arbeitgeber, seine Mitarbeiter im Betrieb zu halten

Kurzarbeit in schwierigen Zeiten
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Beschäftigungssicherung soll sich das
Kurzarbeitergeld aufgrund des vor In-
kraftreten einer solchen Vereinbarung
gezahlten Entgelts bemessen.

» Minusstunden im Rahmen von Arbeits-
zeitkonten müssen nicht vor Bezug von
Kurzarbeitergeld genutzt werden.

» Die für das konjunkturelle Kurzarbeiter-
geld vorgesehenen Regelungen gelten
auch für das Saison-Kurzarbeitergeld.

» Anträge auf Kurzarbeit, die mehrere
Arbeitsagenturen betreffen, werden von
einer Agentur für Arbeit federführend
bearbeitet.

Wie schnell kann Kurzarbeit
eingeführt werden?
Kurzarbeit kann bei Auftragsausfällen durch
entsprechende Vereinbarungen zur Redu-
zierung der Arbeitszeit im Betrieb sehr kurz-
fristig eingeführt werden. Der Arbeitgeber
berechnet das Kurzarbeitergeld und zahlt
es an die Arbeitnehmer aus. Anschließend
wird ein Erstattungsantrag bei der örtlichen
Arbeitsagentur gestellt. Damit kann eine
Entlastungswirkung ab der ersten Ausfall-
stunde erzielt werden. Offene Fragen kön-
nen schnell und unbürokratisch mit der
Agentur für Arbeit vor Ort geklärt werden.

Was ist zur Beantragung von
Kurzarbeitergeld zu tun?
Konjunkturelles Kurzarbeitergeld wird vom
Arbeitgeber oder von der Betriebsvertretung
beantragt. Beantragung und Gewährung
erfolgen in einem zweistufigen Verfahren:
» Der Arbeitsausfall wird bei der örtlichen

Agentur für Arbeit schriftlich angezeigt.

Daraufhin entscheidet die Agentur für
Arbeit unverzüglich, ob die Vorausset-
zungen für die Zahlung von Kurzarbei-
tergeld vorliegen. Der Arbeitgeber
errechnet das Kurzarbeitergeld und zahlt
es an die Beschäftigten aus.

» Im Anschluss daran richtet der Arbeit-
geber einen schriftlichen Antrag auf Er-
stattung des von ihm verauslagten
Kurzarbeitergeldes an die Agentur für
Arbeit. Diese erstattet ihm dann seine
entsprechenden Auslagen.

Was unternimmt die Regierung
ganz konkret, um Qualifizierung
und Weiterbildung von
Beschäftigten zu fördern?
» Neu geschaffen wurde die Möglichkeit,
dass auch für Bezieherinnen und Bezieher
von konjunkturellem Kurzarbeitergeld und
von Saisonkurzarbeitergeld die Teilnahme
an Qualifizierungsmaßnahmen gefördert
werden kann. Bisher galt dies nur für Bezie-
herinnen und Bezieher von Transferkurz-
arbeitergeld. Die Bundesregierung legt zu-
sammen mit der Bundesagentur für Arbeit
hierzu für die Jahre 2009 und 2010 ein vom
Europäischen Sozialfonds (ESF) kofinan-
ziertes Programm auf, dessen Durchfüh-
rung bei der Bundesagentur für Arbeit liegt.
Für die Unternehmen und ihre Beschäf-
tigen bedeutet dies: Die Bundesagentur für
Arbeit beteiligt sich an den Weiterbil-
dungskosten während der Zeiten von Kurz-
arbeit. Die konkrete Höhe richtet sich nach
Art der Qualifizierung, der Betriebsgröße
und der Person der Arbeitnehmerin oder
des Arbeitnehmers.

Wie hoch ist das Kurzarbeitergeld?
Es wird nach einem pauschalierten Netto-
ausfallentgelt berechnet und beträgt 67 Pro-
zent für Arbeitnehmer, die mindestens ein
Kind auf der Steuerkarte haben und 60 %
für übrige Arbeitnehmer.

Verglichen werden Soll- und
Ist-Entgelt
Soll-Entgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt
(ohne Einmalzahlungen und Überstunden-
vergütungen) das der Arbeitnehmer erzielt
hätte, wenn er nicht kurzarbeiten würde.
Ist-Entgelt ist das im selben Zeitraum tat-
sächlich erzielte Bruttoarbeitsentgelt zuzüg-
lich aller zustehenden Entgeltanteile (z. B.
Überstundenvergütung). Vom persönlichen
Prozentbetrag des Soll- und Ist-Entgeltes
werden jeweils Sozialabgaben, Lohnsteuer
und Solidaritätszuschlag abgezogen. Die
Differenz zwischen diesen beiden Werten
stellt die Höhe des Kurzarbeitergeldes dar.

Beispiel
Bruttoarbeitsentgelt (ohne Kurzarbeit) =
2.500,00 €; während der Kurzarbeit wird
ein Entgelt von 1.250,00 € erzielt.
Auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers
sind die Steuerklasse III und ein Kinder-
freibetrag von 1,0 eingetragen.
Aus der Tabelle zur Berechnung des Kug für
Beschäftigte ergibt sich Folgendes:
Für das Sollentgelt von 2.500,00 € ist der
rechnerische Leistungssatz 1.232,02 €
Für das Istentgelt von 1.250,00 € ist der
rechnerische Leistungssatz 666,92 €
Damit beträgt das Kurzarbeitergeld:
565,10 €
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Der Auftragnehmer hat gegen den Auf-
traggeber gemäß § 17 Nr.8 Satz 1 VOB/B
einen Anspruch auf Herausgabe einer
Bürgschaftsurkunde an sich selbst
(BGH, Urt. v. 9.10.2008 – VII ZR 227/07)

Nach Ausführung der Arbeiten, Ablauf
der Gewährleistungsfrist und vergleichswei-
ser Regelung aller Mängelansprüche strei-
ten die Parteien darüber, an wen der Auf-
traggeber die Urkunde über eine Gewähr-
leistungsbürgschaft zurückzugeben hat.
Dies war bislang in der Rechtsprechung
uneinheitlich beurteilt worden.

Der BGH klärt diese Frage nun abschlie-
ßend. Der Unternehmer hatte nach § 17
Nr. 8 Satz 1 VOB/B einen Anspruch auf
Herausgabe der Bürgschaftsurkunde an sich
selbst. In Verbindung mit der vertraglich
vereinbarten Pflicht zur Sicherheitsleistung
konkretisiert § 17 VOB/B die vertragliche
Sicherungsabrede zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer. Hieraus ergeben sich
die gegenseitigen Rechte und Pflichten. An-
spruchsinhaber sind die Bauvertragspar-
teien, im Falle des § 17 Nr. 8 VOB/B der
Auftragnehmer. Die Rückgabeverpflich-
tung bezweckt, dass der Auftraggeber die
ihm durch die Leistung des Auftragnehmers
eingeräumte Rechtsposition wieder aufge-
ben muss, sodass derselbe Zustand wieder-

hergestellt wird, der bestand, als noch keine
Sicherheit geleistet war. Der Auftragneh-
mer hat je nach Art der gestellten Sicherheit
einen Anspruch auf alle Handlungen des
Auftraggebers, die notwendig sind, um das
berechtigte Interesse des Auftragnehmers
am Erlöschen der Sicherheit zu befriedigen.
Bei Sicherheitsleistung durch Bürgschaft ist
der Auftraggeber dem Auftragnehmer ge-
genüber verpflichtet, ein Erlöschen der
Bürgschaftsverpflichtung des Bürgen her-
beizuführen. Außerdem ist er dem Auftrag-
nehmer gegenüber gehalten, eine empfan-
gene Bürgschaftsurkunde, die einen Schuld-
schein i. S. d. § 371 BGB darstellt, heraus-
zugeben.

Der BGH sieht keinen Anlass, den An-
spruch dahin zu beschränken, dass der Auf-
tragnehmer nur Herausgabe an den Bürgen
fordern kann. Der Auftragnehmer hat ein
berechtigtes Interesse, die Herausgabe der
Bürgschaftsurkunde auch an sich selbst ver-
langen zu können. Dadurch kann er in ein-
facher Weise selbst sicherstellen und kon-
trollieren, dass die Bürgschaftsurkunde ent-
sprechend seiner vertraglichen Verpflich-
tung dem Bürgen gegenüber diesem wie-
der zukommt. Der Auftragnehmer weiß,
wann der Sicherungszweck weggefallen ist
und die Voraussetzungen der Pflicht zur
Herausgabe der Sicherheitsleistung durch

den Auftraggeber eingetreten sind. Ebenso
wie bei der Übergabe der Urkunde kann es
einen einfacheren und praktikableren Weg
darstellen, deren Rückgabe vom Auftrag-
nehmer selbst abwickeln zu lassen. Dieser
kann sich dann anschließend selbst an den
Bürgen wenden, was er aufgrund seiner
Rechtsbeziehungen zu ihm ohnehin tun
wird.

Der Auftraggeber erleidet durch eine
Rückgabe der Bürgschaftsurkunde nicht an
den Bürgen, sondern an den Auftragnehmer
keinen Nachteil. Der Auftraggeber gerät
insbesondere nicht in Konflikt mit einer
etwaigen Herausgabepflicht an den Bürgen
aus § 371 Satz 1 BGB. Denn bei interessen-
gerechter Auslegung enthält der Bürg-
schaftsvertrag die stillschweigende Abrede,
dass der Bürgschaftsgläubiger einer Rück-
gabeverpflichtung aus § 371 Satz 1 BGB
auch durch die nach der Sicherungsabrede
des Bauvertrags geschuldete Rückgabe an
den Auftragnehmer nachkommen kann.

Angesichts dieses BGH-Urteils ist es
Sache des Auftragnehmers zu entscheiden,
an wen die Herausgabe der Bürgschaftsur-
kunde verlangt werden soll. Es dürfte meist
nahe liegen, dass der Auftragnehmer Heraus-
gabe an sich verlangt, um damit in einfa-
cher Weise den Überblick zu behalten.

Anspruch des Auftragnehmers auf
Herausgabe der Bürgschaftsurkunde

Im Frühjahr 2007 wurde per Gesund-
heitsreform (GKV-WSG) beschlossen, dass
Freiberufler und Selbständige ab 2009 Ver-
dienstausfälle über die gesetzlichen Kran-
kenkassen nur noch per Wahltarif absichern
können. Die Versicherungslücke konnte
seither durch einen Wahltarif bei der gesetz-
lichen Krankenkasse geschlossen werden
oder durch eine private Zusatzversicherung.
Darüber haben wir in einer der letzten
Ausgaben berichtet.

Nun ändert die Bundesregierung die in
Kraft getretenen Regelung wieder. Stimmen
die politischen Gremien dem Gesetzentwurf
in der jetzigen Fassung zu, so sind die Ver-
sicherungsverhältnisse voraussichtlich ab
dem 1. August 2009 nochmals umzustellen.
Selbständige haben danach künftig einen
Krankengeldanspruch von der siebenten
Woche an. Das beschloss das Kabinett in
Berlin. Sie können sich aber auch weiter
mit einem Wahltarif bei ihrer Krankenkasse

absichern. Grund der Neuregelung sind Be-
lastungen durch die Einführung der Kran-
kengeldwahltarife: Die eigene Absicherung
ist vor allem für viele Ältere teurer, Wahl-
tarife gehen zudem mit einer dreijährigen
Tarifbindung einher. Betroffen ist etwa eine
Million Menschen. Die Zeit bis zur sieben-
ten Woche kann extra abgesichert werden.

Über die weitere Entwicklung werden
wir berichten.

Doch Krankengeld für gesetzlich
versicherte Selbstständige
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Auch bei einer Versendung auf dem
Postweg genügt die rechtzeitige Absendung
einer Betriebskostenabrechnung nicht zur
Wahrung der in § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB
geregelten Abrechnungsfrist von einem Jahr.
Die Abrechnung muss dem Mieter vielmehr
noch innerhalb der Frist zugegangen sein.
Dies hat der Bundesgerichtshof entschie-
den (Urteil vom 21.01.2009, Az.: VIII ZR
107/08). Ferner haben die Karlsruher Rich-
ter die BGH-Rechtsprechung bestätigt,
nach der bei zur Post gegebenen Briefen
kein Anscheinsbeweis für den Zugang der
Sendung besteht. 

Sachverhalt
Die Kläger waren Mieter einer von der Be-
klagten vermieteten Wohnung in Berlin.
Nach Beendigung des Mietverhältnisses ver-
langten sie die Auszahlung eines Guthabens
von 355 Euro. Die Beklagte machte ihrer-
seits eine Nachforderung in Höhe von 625
Euro aus einer Betriebskostenabrechnung
für das Jahr 2004 geltend. Mit dieser For-
derung hat sie die Aufrechnung erklärt und
wegen des die Klageforderung übersteigen-
den Betrages von 270 Euro Widerklage er-
hoben. Die Kläger haben geltend gemacht,
die Beklagte habe die Abrechnungsfrist des
§ 556 Abs. 3 Satz 2 BGB nicht gewahrt,
weil die Kläger die unter dem Datum
21.12.2005 erstellte Nebenkostenabrech-
nung für das Jahr 2004 nicht erhalten hät-
ten. Die Beklagte hat Beweis dafür angetre-

ten, dass die Abrechnung rechtzeitig durch
Aufgabe zur Post abgesendet worden sei. 

Betriebskostenabrechnung muss
fristgerecht zugehen
Der unter anderem für das Wohnraummiet-
recht zuständige Achte Zivilsenat des BGH
hat entschieden, dass die Nachforderung
der Beklagten ausgeschlossen ist, weil die
Beklagte die einjährige Abrechnungsfrist
nicht eingehalten habe. Zur Wahrung die-
ser Frist müsse die Betriebskostenabrech-
nung dem Mieter noch innerhalb der Frist
zugegangen sein; die rechtzeitige Absen-
dung der Abrechnung genüge nicht. Die
von der Beklagten unter Beweis gestellte
Tatsache, dass ihr Lebensgefährte die Be-
triebskostenabrechnung am 21.12.2005 als
Brief zur Post gegeben und an die Kläger
abgeschickt habe, begründe keinen An-
scheinsbeweis dafür, dass den Klägern die
Betriebskostenabrechnung rechtzeitig zuge-
gangen sei, betonte der BGH. Bei zur Post
gegebenen Briefen bestehe nach ständiger
Rechtsprechung des BGH kein Anscheins-
beweis für den Zugang der Sendung.

Fehlverhalten der Post wird
Vermieter zugerechnet
Die Geltendmachung der Nachforderung
durch die Beklagte wäre deshalb gemäß
§ 556 Abs. 3 Satz 3 BGB nur dann nicht aus-
geschlossen, wenn die Beklagte die verspä-
tete Geltendmachung nicht zu vertreten

hätte. Diese Voraussetzung sei aber nicht
erfüllt, da für das Vertretenmüssen im Sin-
ne von § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB die Vor-
schrift des § 278 BGB gelte, sodass der Ver-
mieter auch ein Fehlverhalten seiner Erfül-
lungsgehilfen zu vertreten habe. Hier sei die
Post als Erfüllungsgehilfin der Beklagten für
die Zusendung der Abrechnung anzusehen.

Keine generelle Einschränkung von
278 BGB bei nicht vorhersehbarer
Verzögerung
Entgegen der Ansicht der Beklagten sei
§ 278 BGB nicht einschränkend anzuwen-
den und der in § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB
geregelte Ausnahmefall nicht generell anzu-
nehmen, wenn auf dem Postweg für den
Vermieter unerwartete und nicht vorher-
sehbare Verzögerungen oder Postverluste
aufgetreten seien. Dies liefe im Ergebnis
darauf hinaus, dass im Hinblick auf den
Ausschluss von Nachforderungen in allen
Fällen des Postversands – abgesehen von
Ausnahmesituationen wie beispielsweise ei-
nem Poststreik – doch die rechtzeitige Ab-
sendung der Abrechnung zur Fristwahrung
genügen würde, gibt der BGH zu beden-
ken. Dies widerspräche jedoch der aus-
drücklichen Regelungsabsicht des Ge-setz-
gebers. Es hänge vielmehr von den konkre-
ten Umständen des Einzelfalls ab, ob eine
verzögerte Postzustellung oder ein Verlust
der Postsendung auf einem Verschulden der
Post beruhe.

BGH-Urteil zur Betriebskosten-Abrechnungsfrist

Wohnungsvermieter muss für
Verzögerungen der Post einstehen
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Vermeidung der Durchgriffshaftung
durch Hinweis an die Bank bzw. Ein-
zahlung von Baugeld auf ein Treuhand-
konto

Durch das Forderungssicherungsgesetz
ist neben den Änderungen am Werkver-
tragsrecht des BGB auch das Gesetz zur
Sicherung von Bauforderungen (GSB) aus
dem Jahre 1909, das jetzt Bauforderungs-
sicherungsgesetz heißt, aktualisiert worden. 

Baugeld
Das Gesetz soll sicherstellen, dass das für
ein bestimmtes Bauvorhaben zur Verfügung
gestellte Baugeld auch zur Bezahlung der
auf der Baustelle tätigen Unternehmer ver-
wendet wird. Es schützt somit insbesonde-
re die Nachunternehmer. Derjenige, der das
Baugeld nicht zweckentsprechend zur Be-
zahlung der Unternehmen verwendet, macht
sich schadensersatzpflichtig und strafbar. 

Das Gesetz hatte bislang wegen der
engen Definition des Baugeldes nur einen
eingeschränkten Anwendungsbereich. Bis-
lang waren Baugelder nur Kreditmittel, die
durch eine Hypothek oder Grundschuld
am Grundstück gesichert waren. Zahlungen
des Bauherrn aus Eigenkapital fielen bisher
nicht unter den Baugeldbegriff. 

Die Neuregelung sieht eine Ausweitung
des Baugeldbegriffs auf Drei-Personen-
Verhältnisse (Bauherr-Generalunterneh-
mer-Nachunternehmer) vor, wodurch der
Anwendungsbereich des Gesetzes größer
wird. Im Drei-Personen-Verhältnis sind
künftig auch Eigenmittel des Bauherrn vom
Baugeldbegriff erfasst. 

Durchgriffshaftung 
Der Schadensersatzanspruch nach dem Bau-
forderungssicherungsgesetz kann zu einer
Durchgriffshaftung, d. h. einer persönli-
chen Haftung der hinter einer Kapitalgesell-
schaft stehenden Person führen, die für die
nicht ordnungsgemäße Verwendung des
Baugeldes verantwortlich ist, etwa der Ge-
schäftsführer einer insolventen Bauunter-
nehmung. 

Allerdings beschränkt der Bundesge-
richtshof die Haftung auf Fälle des vorsätz-

lichen Verstoßes gegen das Bauforderungs-
sicherungsgesetz. Zur Bejahung eines vor-
sätzlichen Verstoßes genügt nach dem
BGH, dass der Baugeldempfänger Baugeld
auf einem Konto belässt und dabei billi-
gend die Möglichkeit in Kauf nimmt, dass
die Bank im Rahmen eines ihr zustehen-
den Pfandrechts auf das Baugeld zugreift.

Um die Durchgriffshaftung nach dem
Bauforderungssicherungsgesetz zu vermei-
den, kommen im Wesentlichen zwei An-
sätze in Frage: Zum einen kann die konto-
führende Bank bei Eingang von Baugeld
darauf hingewiesen werden, dass es sich um
Baugeld i. S. d. Bauforderungssicherungs-
gesetzes handelt, das nur treuhänderisch
verwaltet wird. Dann unterliegt das Geld
nicht der Pfändung durch die Bank. Eine
andere Möglichkeit besteht darin, Baugeld
auf ein separates Treuhandkonto einzuzah-
len. 

Treuhandkonto 
Ein Treuhandkonto ist ein in eigenem
Namen, aber für fremde Rechnung unter-
haltenes Konto. Der Inhaber des Treuhand-
kontos verwaltet dieses für den Dritten treu-
händerisch. 

Gelder auf einem Treuhandkonto unter-
liegen nicht dem Pfandrecht der Banken.
Gemäß den allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Banken und Sparkassen hat die
kontoführende Bank keinen Zugriff auf
Gelder, die sich auf dem Treuhandkonto
befinden. 

Kenntnis der Bank 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs unterliegen Vermögens-
werte diesem Pfandrecht der Banken auch
dann nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass
die auf dem Konto eingehenden Gelder
dem Kontoinhaber nur als Treuhänder zu-
stehen und dieser auch den Willen hat, die
Beiträge nur treuhänderisch für den Treu-
geber auf dem Konto anzulegen. 

Auch die Möglichkeit, eine Pfändung
durch einen Hinweis an die Bank, dass es
sich um Baugeld handelt, auszuschließen,
hat ihren Niederschlag in den AGB der Ban-
ken gefunden. Baugeld steht nicht dem
Kunden zu, sondern wird von diesem für
die begünstigten Unternehmer lediglich
treuhänderisch verwaltet. Weiß die Bank,
dass es sich bei eingehenden Geldern um
Baugeld handelt, darf sie gemäß den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen sowie nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
hierauf nicht zugreifen. In diesem Fall schei-
det ein vorsätzlicher Verstoß gegen das
Bauforderungssicherungsgesetz aus. 

Konsequenz 
Daher empfiehlt es sich für Bauunterneh-
mer auch aus Kostengründen, die konto-
führende Bank bei jedem Eingang von Bau-
geld darauf hinzuweisen, dass es sich um
Baugeld handelt, das der Kontoinhaber
lediglich treuhänderisch verwaltet. 

Dieser Hinweis an die Bank kann zum
einen durch den Zahlungsanweisenden er-
folgen. Dieser könnte beispielsweise im
Verwendungszweck die Bank darauf hin-
weisen, dass es sich bei dem angewiesenen
Geldbetrag um Baugeld im Sinne des Bau-
forderungssicherungsgesetzes handelt. 

Zum anderen kann der Hinweis jedoch
auch durch den Empfänger des Baugeldes
erfolgen. Dieser kann seine kontoführende
Bank bei jedem Eingang von Baugeld darauf
hinweisen, dass es sich hierbei um Baugeld
handelt. Erst in dem Fall, dass die Bank keine
Kenntnis davon hat, dass es sich bei den ein-
gegangenen Geld um Baugeld handelt, stellt
sich mit Blick auf die Vermeidung einer Durch-
griffshaftung die Frage einer Transferierung
von Baugeld auf ein Treuhandkonto.

Bauforderungssicherungsgesetz
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Der Bundesgerichtshof (BGH)
hatte in seinem Urteil vom 23.
Oktober 2008 (VII ZR 64/07)
über folgenden Sachverhalt zu
entscheiden: 

Ein Generalunternehmer (GU)
beauftragte bei der Errichtung
eines Parkhauses einen Nachun-
ternehmer (NU) mit der Ausfüh-
rung von Deckenbetonarbeiten
auf der Grundlage der VOB/B.
Auf einer Ebene des Parkhauses
wurden Risse festgestellt. Der
GU forderte den NU mehrfach
zur Mängelbeseitigung auf. Die-
ser erklärte, die Mängel fallen
nicht in seinen Verantwortungs-
bereich. Die Abnahme wurde
unter Vorbehalt der gerügten
Mängel (Risse) erklärt. Später
nimmt der GU den NU wegen
Mängelbeseitigungskosten in
Höhe von 63.000,00 € klage-
weise in Anspruch. Da die Ober-
fläche zwischenzeitlich von ei-
nem Drittunternehmen bearbei-
tet wurde, kann nicht geklärt
werden, in welchem Umfang die
Oberfläche mangelhaft und
sanierungsbedürftig gewesen ist. 

Zur Entscheidung des Rechts-
streits kam es demnach darauf an,
wer die Beweislast zu tragen hat.

Im Ausgangspunkt stellt der
BGH fest (ständige Rechtspre-
chung), dass der Auftragnehmer
vor Abnahme die Mängelfreiheit
seiner Leistung zu beweisen hat.
An der Verteilung der Beweislast
ändert sich auch nichts durch
den Umstand, dass der GU die
Abnahme unter Vorbehalt der
gerügten Mängel erklärt hat.
Nach Auffassung des BGH tritt
eine Beweislastumkehr nur be-
züglich der Mängel, für die kein
Vorbehalt erklärt wurde, ein.
Eine Beweislastumkehr ergibt

sich auch nicht deshalb, weil der
GU die Mängel im Wege der Er-
satzvornahme beseitigen ließ.
Mit anderen Worten, der GU
war nicht verpflichtet, zu Guns-
ten des NU die Beweissituation
vor Durchführung der Mängel-
beseitigungsarbeiten zu sichern.

Nur in Ausnahmefällen geht

der BGH von einer Beweisver-
eitelung aus, mit der Folge, dass
die Beweislast bei dem GU liegt.
Dies kann nur dann angenom-
men werden, wenn das Vorlie-
gen von Mängeln erst im Laufe
der Mängelbeseitigungsarbeiten
überprüft werden kann und der
Auftraggeber dem Auftragneh-
mer keine dahingehenden Fest-

Auftragnehmer trägt die Beweislast
für Mängelfreiheit vor Abnahme

stellungen ermöglicht.

Praxistipp: Der Nachunterneh-
mer ist gut beraten, die gerüg-
ten Mängel – auch wenn er der
Auffassung ist, dass er sie nicht
zu vertreten hat – zu dokumen-
tieren und bei der Mängelaufnah-
me und Mängeluntersuchung
vor Ort anwesend zu sein.
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Die Frage, ob ein Fax zuge-
gangen ist, ist häufig ein
Zankapfel. Doch die höchst-
richterliche Rechtsprechung
sorgt zunehmend für Klar-
heit.

Nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs ist der
Zugang eines per Telefax über-
mittelten Schriftsatzes bereits
dann gegeben, wenn das Tele-
faxgerät des Gerichts die gesen-
deten technischen Signale voll-
ständig empfangen hat (BGH,
NJW 2006,2263). Das OLG
Karlsruhe vertritt die Auffas-
sung, dass diese Rechtsprechung
zumindest dann auf den Privat-
rechtsverkehr übertragbar ist,
wenn der Empfänger zu den
Kaufleuten (hier: Versicherungs-
AG) gehört.

Die entscheidende Frage im
konkreten Fall war, ob der Sen-
debericht des Kunden unzwei-
felhaft belegen konnte, dass die

Sendung im Empfangsspeicher
seines Versicherers angekommen
war. Diese technische Frage wur-
de einem Sachverständigen
vorlegt. Dieser bewertete das Ri-
siko einer Fehlübertragung trotz
O.K.-Vermerk mit 0 Prozent.
Damit waren dem Absender zu-
zurechnende Leitungsstörun-
gen, die zum Abbruch der Ver-
bindung geführt haben könn-
ten, auszuschließen (OLG Karls-
ruhe, Urteil v. 30.9.2008, 12 U
65/08). Ähnlich hatte bereits das
OLG Celle entschieden (Urteil
v. 19.6.2008, 8 U 80/07).

Hinweis: Das Telefax erleich-
tert den täglichen Geschäfts-
betrieb. Jedoch sollte beachtet
werden, dass auch hier einige
Fallstricke drohen. Für norma-
le Mitteilungen sollte ein einfa-
ches Fax ausreichen, wenn jedoch
der Gesetzgeber die Schriftform
vorgesehen hat, dann reicht ein
Fax nicht aus, z. B. bei einer
Arbeitnehmer-Kündigung.

Fax an Gegenseite:
Wann gilt es

als zugegangen?

Arbeitszeitbetrug
Der „Arbeitszeitbetrug“
stellt einen verhaltensbe-
dingten Kündigungsgrund
dar, der im Einzelfall ohne
vorherige Abmahnung sogar
die außerordentliche Kündi-
gung des Arbeitsverhältnis-
ses rechtfertigen kann.

Verlangt ein Arbeitnehmer
Arbeitsentgelt, das ihm nicht zu-
steht, kann dies im Einzelfall ein
Grund zu einer fristlosen Ent-
lassung sein, selbst wenn es sich
dabei um
» einen einmaligen Fall
» oder um einen geringfügigen

Betrag

handelt. Ein Arbeitnehmer, der
Arbeitszeit vorspiegelt oder sich
Arbeitsbefreiung erschleicht,
verletzt die Pflicht aus dem Ar-
beitsvertrag und kann entlassen
werden. Sowohl
» der Missbrauch von Stempel-

uhren
» wie die Vortäuschung falscher

Arbeitszeiten
kann eine ordentliche, zumeist
auch eine außerordentliche Kün-
digung rechtfertigen. Der Grund
für eine solch strenge Haltung
der Rechtsprechung liegt darin,
dass es durch das Verhalten des
Arbeitnehmers zu einem Ver-
trauensbruch kommt.

Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen 02183/417-829
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Rechtsprechungsbeispiele
» Die Täuschung durch fal-

sches Betätigen oder Nicht-
betätigen einer Gleitzeitein-
richtung oder die Angabe ei-
ner höheren Arbeitszeit, als
tatsächlich geleistet worden
ist, stellt einen schweren Ver-
trauensmissbrauch dar, der
eine Kündigung rechtfertigen
kann (BAG, Urteil v.
21.4.2005, 2 AZR 255/04).

» Darüber hinaus können auch
sonstige unrichtige Angaben
über geleistete Arbeitszeiten,
etwa durch falsche Stunden-
zettel, einen wichtigen
Grund für eine außerordent-
liche Kündigung darstellen
(LAG Hamm, Urteil v.
26.10.2005, 18 Sa 446/05).

» Auch eine lange Betriebszu-
gehörigkeit des Arbeitneh-
mers ändert regelmäßig nichts
an der Wirksamkeit einer Kün-
digung (LAG Hessen, Urteil
v. 8.9.2004, 3 Sa 1183/03).

Hinweis: Jedoch müssen wie bei
jeder Kündigung die Umstände
des Einzelfalls aufgeklärt werden
und es muss Beweise für die Vor-
würfe geben. Beweismittel kön-
nen Zeugenaussagen von Kolle-
gen und Kunden sein. Wichtig ist
aber auch, dass im Betrieb die
klare Anweisung besteht, dass Stun-
denzettel ordentlich geführt wer-
den. Ist es den Arbeitnehmern er-
laubt, die Arbeitszeit am Ende der
Baustelle zu schätzen, so sind ge-
ringe Abweichungen in der Regel
nicht schwerwiegend genug.

Bedrohung am Arbeits-
platz: Kündigungsgrund?

Arbeitnehmer können sich
eine fristlose Kündigung ein-
handeln, wenn sie ihre Kol-
legen bedrohen – das muss
der Arbeitgeber aber bewei-
sen können.

Sachverhalt:
Der Arbeitgeber sprach eine frist-
lose Kündigung aus, weil der Ar-
beitnehmer Kollegen verbal und
körperlich bedroht habe. So habe
der Mann unter anderem angekün-
digt, bei seiner Entlassung alle um-
zubringen. Die Kollegen hatten
dem Arbeitgeber zufolge danach
aus Angst angedroht, die Arbeit
niederzulegen.

Die Entscheidung:
Der Mann bestritt die Vorwürfe je-
doch und bekam vor Gericht recht.
Zwar rechtfertigten Bedrohungen
von Kollegen grundsätzlich eine
fristlose Kündigung. Der Arbeit-
geber habe das Fehlverhalten seines
Arbeitnehmers aber nicht beweisen
können. Auch sei eine sogenann-
te Druckkündigung nicht gerecht-

fertigt. Diese kann der Arbeitge-
ber aussprechen, wenn Dritte Druck
ausüben. Dazu genüge es aber nicht,
dass die Kollegen angeblich mit Ar-
beitsniederlegung gedroht hat-
ten. Denn das sei keine ernstzuneh-
mende Drohung gewesen. Außer-
dem sei der Arbeitgeber verpflich-
tet gewesen, sich schützend vor den
Arbeitnehmer zu stellen, um den
Streit zu schlichten (LAG Düs-
seldorf, 5 Sa 240/08).

Hinweis: Diese Entscheidung
zeigt einmal mehr, dass es nicht
ausreicht, Recht zu haben, man
muss es auch beweisen können.
Man sollte daher immer versu-
chen, beweisbare Vorwürfe als Ab-
mahnungs- und Kündigungs-
gründe zu verwenden. Daher
sind viele unter „vier Augen“ auf-
tretende Vorkommnisse nicht ge-
eignet, eine Kündigung zu recht-
fertigen. Erforderlich sind min-
destens 1-2 Zeugen oder ande-
re Beweise (Fotos, schriftliche
Bestätigungen durch Arbeitneh-
mer, u.ä.).

Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen 02183/417-829
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Ist eine Arbeitnehmerin nach
einer Hormonbehandlung arbeits-
unfähig erkrankt, schuldet der
Arbeitgeber Lohnfortzahlung.
Die Arbeitsunfähigkeit ist auch
nicht als selbst verschuldet anzu-
sehen, denn eine von eigenem In-
teresse getragene Lebensführung

des Arbeitnehmers schränkt den
Anspruch nicht ein. (Hessisches
LAG, Urteil v. 26.11.2008, 6/18
Sa 740/08).

Eine Arbeitnehmerin hatte
sich einer Hormonbehandlung
unterzogen. Infolgedessen er-
krankte sie vier Mal, wobei ihr
Arbeitgeber insgesamt ca. 2600
Euro netto Entgeltfortzahlung
geleistet hat. Der Arbeitgeber
verlangte die Zahlungen zurück,

als er von der Ursache der Er-
krankungen erfahren hatte.

Als Begründung führte er an,
dass seine Arbeitnehmerin die
Hormonbehandlung freiwillig
durchführen ließ und diese nicht
zur Genesung einer etwaigen

Krankheit erfolgt sei. Des Wei-
teren beruhe die Behandlung auf
einem höchstpersönlichen Kin-
derwunsch, so dass die Arbeit-
nehmerin ein Verschulden an
den Folgeerkrankungen treffe.

Die Vorinstanz hatte die Kla-
ge abgewiesen. Die Berufung des
Arbeitgebers hatte keinen Erfolg.
Die Teilnahme an einer Hormon-
behandlung gehöre zur privaten
Lebensverwirklichung, so das

Auch bei Folgeerkrankungen
nach Hormontherapie:

Anspruch auf
Entgeltfortzahlung
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Gericht. Die Rechtsordnung ge-
statte ohne Ausschluss eines Ent-
geltfortzahlungsanspruches eine
private und von eigenem Inte-
resse getragene Lebensführung
des Arbeitnehmers.

Lediglich wenn er eine beson-
ders gefährliche Lebensweise
ausübe, nehme die Rechtsord-
nung ein Verschulden an. Dies
deshalb, weil der Arbeitnehmer
dann gegen das von einem ver-
ständigen Menschen in eigenem
Interesse zu erwartende Verhal-
ten grob verstoße. Im vorliegen-
den Fall einer Hormonbehand-
lung unter ärztlicher Aufsicht sei
ein solcher Verstoß jedenfalls
nicht gegeben, argumentierten
die Richter.

Hinweis: Ein Verschulden an der
krankheitsbedingten Arbeits-
unfähigkeit liegt z.B. in folgen-
den Fällen vor:
1. Alkohol- und Drogengenuss, 
2. bei Arbeitsunfällen mit grob

fahrlässigem Verstoß gegen be-
rufsgenossenschaftliche Un-
fallverhütungsvorschriften,

3. bei besonders leichtsinnigem
Herbeiführen von Erkran-
kungen oder Verletzungen,
» z. B. den Witterungsbedin-

gungen überhaupt nicht
angepasste Kleidung,

» ungeschützter Geschlechts-
verkehr mit Unbekann-
ten, kaum bekannten oder
bekanntermaßen mit Aids
infizierten Sexualpartnern,

» Rauchen nach erlittenem
Herzinfarkt trotz ärztli-
cher Untersagung, Teil-
nahme an Reise, die den
Arbeitnehmer angesichts
seiner körperlichen Verfas-
sung offenbar überfordert,

» Teilnahme an Schlägerei;
Ausnahme: Arbeitnehmer
wurde in eine nicht von
ihm provozierte Schlägerei
verwickelt

» Sportunfälle, wenn der Ar-
beitnehmer eine Sportart
ausübt, die seine Kräfte
und Fähigkeiten deutlich
übersteigt, wenn er sie mit
ungeeigneter, weil zu
schlechter Ausrüstung oder
trotz schlechten Zustands
der Sportanlage ausübt,
oder

» wenn der Unfall auf einen
Verstoß gegen anerkannte
Regeln der Sportart zu-
rückzuführen ist, oder

» bei so genannten gefähr-
lichen Sportarten – aner-
kannt sind allerdings nur
Kickboxen und Bungee-
springen, nicht hingegen
Amateurboxen, Drachen-
fliegen, Fußball im Ama-
teurbereich, Fallschirm-
springen, Karate, Motor-
radrennen, Skifahren, Ski-
springen oder Crossbahn-
rennen,

» Auseinandersetzungen
mit der Polizei,

4. und bei grobem Verstoß
gegen Verkehrsregeln.
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Aufwendungen für die Umrüstung von
Firmenfahrzeugen von Benzin- auf Flüssig-
gasbetrieb sind als Kosten der Sonderaus-
stattung in die Bemessungsgrundlage für
die so genannte Ein-Prozent-Regelung bei
privater Kfz-Nutzung einzubeziehen. Dabei
ist entscheidend, dass der Gasantrieb allein
dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der
überlassenen Fahrzeuge dient und anders
als etwa ein Autotelefon untrennbar mit der
Nutzung der Fahrzeuge verbunden ist (FG
Münster 23.01.2009 10 K 1666/07 L)

Der Sachverhalt:
Das Finanzamt berücksichtigte für die Be-
stimmung des lohnsteuerpflichtigen Vor-
teils der privaten Kfz-Nutzung nicht nur
den Listenpreis des jeweiligen Fahrzeugs,
sondern auch die Umbaukosten für den
Gasbetrieb. Die Klägerin wandte ein, für
die Umrüstung seien eigenbetriebliche
Interessen ausschlaggebend gewesen. Von
den niedrigeren Kraftstoffkosten profitiere
nur sie, der Arbeitnehmer beziehe hierdurch
keinen lohnsteuerpflichtigen geldwerten
Vorteil. Das Finanzgericht wies die Klage
ab.

Die Gründe:
Das Finanzamt hat zu Recht auch die Kos-
ten für die Umrüstung der den Arbeitneh-
mern zur privaten Nutzung zur Verfügung
gestellten Firmenfahrzeuge auf den Betrieb
mit Flüssiggas in die Bemessungsgrundlage
für die so genannte Ein-Prozent-Regelung
einbezogen und als dem Lohnsteuerabzug
unterliegenden Arbeitslohn im Sinn des
§ 19 Abs.1 Nr.1 EStG behandelt.

Gemäß § 19 Abs.1 S.1 Nr.1 EStG gehö-
ren solche Vorteile zum Arbeitslohn im Sinn
des § 19 Abs.1 Nr.1 EStG, die „für“ eine
Beschäftigung gewährt werden. Demgegen-
über sind solche Vorteile kein Arbeitslohn,
die sich bei objektiver Würdigung aller Um-
stände des Einzelfalls nicht als Entlohnung,
sondern lediglich als notwendige Begleit-
erscheinung betriebsfunktionaler Zielset-
zungen erweisen.

Die Gasanlage ist ein zusätzliches Aus-
stattungsmerkmal der Fahrzeuge. Sie ersetzt
nicht den regulären Benzinbetrieb, sondern
ermöglicht, die Fahrzeuge alternativ mit
Flüssiggas zu fahren. Dabei ist entschei-

dend, dass der Gasantrieb allein dem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch der überlas-
senen Fahrzeuge dient und anders als etwa
ein Autotelefon untrennbar mit der Nut-
zung der Fahrzeuge verbunden ist.

Außerdem verbietet die vereinfachende
und typisierende Ein-Prozent-Regelung,
Kosten für einzelne Ausstattungsmerkmale
des Fahrzeugs unberücksichtigt zu lassen,
nur weil dem Arbeitnehmer insoweit kein
unmittelbarer eigener Vorteil zufließt. Der
Lohnsteuer unterworfen wird die private
Nutzbarkeit des gesamten Fahrzeugs. Die
Ein-Prozent-Regelung knüpft ausschließ-
lich an den objektiven Wert des Fahrzeugs
und nicht an den Nutzen aus Sicht des
Arbeitnehmers an.

Hinweis: Zur Zeit wird daher ein umge-
rüstetes Fahrzeug von der Finanzverwaltung
höher bewertet als ein „normales“ Benzin-
/Dieselfahrzeug. Dies ist also wieder ein
Kostenpunkt, der bei der Kalkulation für
einen Umbau berücksichtigt werden muss.
Die Revision zum BFH wurde allerdings
zugelassen.

Umrüstungskosten von Firmenwagen
auf Flüssiggas sind steuerpflichtig
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Wenn Voraussetzung für die Leistung
eines freiwilligen Weihnachtsgelds einzig
der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses ist,
dann muss dieses Weihnachtsgeld auch an
Arbeitnehmer in Elternzeit gezahlt werden
(BAG, Urteil v. 10.12.2008, 10 AZR
35/08).

Der Hintergrund:
Nach der Geburt ihres Kindes im Oktober
2005 nahm die Klägerin ab 1. Dezember
2005 im Anschluss an die Mutterschutz-
fristen Elternzeit in Anspruch. Für das Jahr
2005 verweigerte der Arbeitgeber ihr die
Weihnachtsgratifikation, die an alle ande-
ren Mitarbeiter ausbezahlt wurde.

In ihrem Arbeitsvertrag war ihr eine frei-
willige Weihnachtsgratifikation in Höhe
von einem Bruttomonatsgehalt zugesagt,
„auf die auch bei mehrmaliger vorbehalt-
loser Zahlung kein Rechtsanspruch besteht“.

Voraussetzung dafür war laut Arbeits-
vertrag lediglich, dass das Arbeitsverhältnis
nicht vor dem Auszahlungszeitpunkt ende-
te oder sich im gekündigten Zustand
befand. Der Arbeitgeber begründete seine
Verweigerung damit, dass es eine freiwilli-
ge soziale Leistung sei, zu der er sich jedes
Jahr neu entscheiden könne, ob sie gewährt
wird oder nicht. Außerdem sei das Arbeits-
verhältnis während der Elternzeit als vorü-
bergehend beendet anzusehen. Deshalb

müsse die Mitarbeiterin in Elternzeit auch
nicht mit den anderen Arbeitnehmern
gleichbehandelt werden.

Die Entscheidung:
Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass
der Arbeitgeber auch an die Arbeitnehmerin
in Elternzeit die Weihnachtsgratifikation in
voller Höhe leisten muss.

Während der Elternzeit sind die Haupt-
leistungspflichten aus einem Arbeitsverhält-
nis suspendiert. Dennoch besteht das Ar-
beitsverhältnis mit allen Nebenpflichten fort.
Im Arbeitsvertrag ist für solche Ruhenszeiten
nicht ausdrücklich erwähnt, dass sie zum
Wegfall oder zur Minderung des Weih-
nachtsgeldes führen sollen. Der Arbeitgeber
ist aufgrund des Freiwilligkeitsvorbehalts in
seiner Entscheidung frei, ob und gegebenen-

Freiwilliges Weihnachtsgeld muss
auch in der Elternzeit bezahlt werden

weiter auf Seite 30 » » »
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Mit der Öffnung der Hochschulen für
Meister und andere Fachkräfte auch
ohne klassisches Abitur haben die
Kultusminister in Stralsund (9.3.2009)
ein Versprechen des Bildungsgipfels
vom Herbst 2008 eingelöst.

Jetzt wurden die Mindestanforderungen
und bundesweite Standards festgelegt, die
beruflich Qualifizierte für die Weiterbil-
dung an einer Hochschule oder für ein Voll-
studium erfüllen müssen. Bislang mussten
sich Studieninteressenten ohne Abitur mit
16 völlig unterschiedlichen Sonderrege-

lungen der Bundesländer auseinanderset-
zen.

Meister können alle Fächer studieren

Nach langem Tauziehen steht nun end-
lich fest: Meistern, Technikern und Fach-
wirten wird ein allgemeines Hochschul-
zugangsrecht zuerkannt. Das heißt, sie kön-
nen ohne weitere Eignungstests oder Probe-
zeiten jedes Fach ihrer Wahl an einer Uni-
versität oder an der Fachhochschule studie-
ren. Berufstätige mit mindestens zweijähri-
ger Ausbildung plus dreijähriger Berufs-

praxis bekommen ein fachgebundenes Zu-
gangsrecht. Ihr Studienfach muss in etwa
ihrer bisherigen beruflichen Fachrichtung
entsprechen.

Einige Länder wollen den Zugang sogar
noch weiter liberalisieren, was nach den Ab-
sprachen in einigen Punkten möglich ist.
Rheinland-Pfalz will die als Berufspraxis vor-
geschriebene Zeit auf zwei Jahre verkürzen.
Baden-Württemberg strebt an, sie sogar ganz
abzubauen. Das nächste Ziel soll es sein, eine
echte Gleichwertigkeit von beruflicher und
allgemeiner Bildung herzustellen.

Mit dem Meisterbrief künftig
direkt in die Uni

falls unter welchen Voraussetzungen er sei-
nen Arbeitnehmern eine zusätzliche Leistung
gewährt. Er hatte sich hier dafür entschei-
den, die Weihnachtsgratifikation zu leisten.

Dabei ist er dann an den arbeitsrechtli-
chen Gleichbehandlungsgrundsatz gebun-
den. Da ein Arbeitsverhältnis in Elternzeit

nur ruht, nicht aber beendet ist, gibt es kei-
nen Grund dafür, die Arbeitnehmerin in
Elternzeit vom Weihnachtsgeldbezug aus-
zuschließen.

Hinweis: Die vorliegende Entscheidung
liegt genau auf der Linie der Rechtspre-
chung: Schutz der Arbeitnehmer in der

Elternzeit und unklare, bzw. ungenaue
arbeitsvertragliche Regelungen gehen im-
mer zu Lasten des Arbeitgebers. Daher neh-
men Sie besser Rücksprache mit der Rechts-
abteilung, bevor Sie eigene Arbeitsvertrags-
klauseln entwerfen. Dort werden Ihre Klau-
seln anhand der aktuellen Rechtsprechung
überprüft und bewertet.
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Zum 1. August 2009 wird die Ausbilder-
eignungsprüfung nach knapp sechsjähriger
Aussetzung wieder eingeführt. Mit dem In-
Kraft-Treten der novellierten AEVO müs-
sen die Ausbilderinnen und Ausbilder grund-
sätzlich wieder in allen Wirtschaftsbereichen
den Nachweis ihrer berufs- und arbeitspä-
dagogischen Eignung durch eine Prüfung
erbringen.

Eine Ausnahme gilt für den Personen-
kreis, der vor dem Stichtag 1.8.2009 ohne
AEVO-Prüfung beanstandungsfrei ausge-
bildet hat. Hier gilt die Befreiungsregelung
des § 7 (Bestandsschutz). Im Übrigen regelt
§ 6 Abs. 1 – 3, welche anderen Nachweis-
formen neben der AEVO-Prüfung aner-

kannt werden. In § 6 Abs. 4 ist eine allge-
meine Befreiungsregelung enthalten. Diese
setzt jedoch voraus, dass die berufs- und ar-
beitspädagogische Eignung glaubhaft ge-
macht wird. Eine ähnliche Regelung war
bislang auch in der alten Fassung der AEVO
enthalten. 

Die Prüfungsanforderungen und -inhal-
te der neuen AEVO sind zwar neu struktu-
riert, spiegeln jedoch im Wesentlichen die
bisherigen Anforderungen wieder. Der Zen-
tralverband des Deutschen Handwerks hat
sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass das
Anforderungsniveau nicht abgesenkt wor-
den ist. Damit steht in Zukunft auch wie-
der ein verbindlicher Qualitätsanspruch für

Ausbilderinnen und Ausbilder fest. Die
neue AEVO ist bereits im Bundesgesetz-
blatt (BGBl. Teil II Nr. 5 vom 30.1.2009,
S. 88) erschienen. Sie wird zum 1. August
diesen Jahres in Kraft treten. Der Gesetzes-
text kann bei Bedarf bei der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land angefordert
werden. 

Gerade die Handwerke der Anlage B1
profitieren von der Wiedereinführung der
Ausbildereignungsverordnung, denn nun-
mehr gelten wieder die früheren Vorausset-
zungen zur Ausbildung von Lehrlingen.
Wer einen Meisterbrief in diesen Handwer-
ken hat, benötigt danach keinen gesonder-
ten Nachweis der Ausbildereignung.

Qualifizierung der Ausbilder

Ausbildereignungs-Verordnung
(AEVO) wird wieder in Kraft gesetzt
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Zum Obermeister der Kraftfahrzeug-
innung Bergisches Land wurde auf der letz-
ten Innungsversammlung Herr Reiner
Irlenbusch wiedergewählt. Zu weiteren
Vorstandsmitgliedern wurden gewählt: 

1. stellvertrende Obermeisterin
Monika Gieraths-Heller
c/o Autohaus Gieraths GmbH,
Bergisch Gladbach 

2. stellvertretender Obermeister 
Arndt Stein
c/o Autohaus Waldbröl Stein GmbH
& Co. KG, Waldbröl

Lehrlingswart
Hermann Josef Braun, Kürten 

Lehrlingswart
Kai Uwe Kessler, Gummersbach

Beisitzer
» Uwe Buhr, Gummersbach
» Wilhelm Eimermacher,

Engelskirchen
» Bernd Hildebrandt jun.,

Wermelskirchen 

Die Kraftfahrzeuginnung hat neu gewählt

Auf der Innungsversammlung der
Fleischerinnung am 12. Januar 2009 wurde
feierlich von Herrn Ehrenobermeister
Kempges Herrn Obermeister Himperich
die Fahne und die Ehrenkette der ehema-
ligen Fleischerinnung für den Oberbergi-
schen Kreis an die neue Fleischerinnung
Bergisches Land übergeben.

Herr Ehrenobermeister Kempges führ-
te in seiner Ansprache aus, dass das vergan-
gene Jahr, welches das erste Jahr nach der
Fusion gewesen sei und damit das erste Jahr
nach dem Zusammenschluss der beiden
Fleischerinnungen sich für ihn doch als sehr
positiv darstellen würde. Es gebe eine gute
Zusammenarbeit unter den Kollegen und
insbesondere eine gute Zusammenarbeit
mit der Geschäftsstelle. Wenn er mit Kolle-
gen sprechen würde, würden ihm alle mit-
teilen, dass sie sich im Rahmen der Fusion
sehr wohl fühlen würden. Insbesondere
schätze er das partnerschaftliche Miteinan-
der.

Die Fahne und die Kette seien bei der
alten Innung des Oberbergischen Kreises
immer sehr gepflegt worden und das Zei-
chen der regionalen Verbundenheit gewe-
sen. Er hoffe daher, dass auch die neue In-
nung die Fahne und die Kette in Ehren hal-
ten werde, da diese doch ein Zeichen für

Tradition und Heimat wären. Herr Ober-
meister Himperich bedankt sich ganz herz-
lich für die Übergabe der Kette und der
Fahne und verspricht, dass diese Gegen-
stände von der neuen gemeinsamen Innung
in ehrendem Andenken gerecht eingesetzt
werden würden.

Fleischerinnung Bergisches Land

Fahne und die Ehrenkette übergeben

» Rudolf Müller, c/o
C & W Müller GmbH,
Bergisch Gladbach 

» Hans-Theo Salzburger,
c/o MOTOREN AG
Feuer, Overath 

» Günter Vassillière,
c/o Autohaus Vassillière
oHG, Leverkusen
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Nachruf

Wir trauern um unseren
Ehrenkreishandwerksmeister und Ehrenobermeister

Hans-Horst Keppel
Träger des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens

der Bundesrepublik Deutschland
Träger der goldenen Ehrennadel der Stadt Bergisch Gladbach

der am 7. Februar 2009 im Alter von 71 Jahren verstorben ist.

Herr Keppel war von 1972 bis 2004 zunächst Fachgruppenleiter und später Obermeister der Raumausstatter-
Innung. Von 1988 bis Anfang 2007 war er Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft für den Rheinisch-
Bergischen Kreis bzw. der Kreishandwerkerschaft Rhein-Berg/Leverkusen. Ebenso war er von 1988 bis heute im
Vorstand von „Haus des Handwerks e.V.“ als stellvertretender Vorsitzender tätig. Darüber hinaus war er von 1996
bis heute Mitglied des Vorstandes der Handwerkskammer zu Köln und gehörte lange Jahre der Mitglieder-
versammlung dieser Organisation an.

Er bekleidete die verschiedensten Ämter im Landes- und Bundesinnungsverband für das Raumausstatter-Handwerk
und war Mitglied in verschiedenen Gremien der Innungskrankenkasse Nordrhein, Schöffe beim Amtsgericht in
Bergisch Gladbach, ehrenamtlicher Richter beim Finanzgericht in Köln. Ferner gehörte er dem Regionalbeirat
der Kölner Bank von 1867 eG sowie verschiedenen Beiräten der Kreissparkasse Köln an und war Mitglied im
Vorstand des Fördervereins des Marienkrankenhauses Bergisch Gladbach.

Während seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit haben wir Herrn Keppel als einen hilfsbereiten, freund-
lichen und liebenswerten Menschen schätzen und kennen gelernt. Er hatte stets ein offenes Ohr für die Anliegen
seiner Kolleginnen und Kollegen und stand ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite. Aufgrund seines verständ-
nisvollen und gradlinigen Verhandlungsgeschicks konnte auch im Handwerk mit der Fusion der Kreishandwerker-
schaft für den Rheinisch-Bergischen Kreis und Leverkusen und den dazugehörigen Innungen die damalige
Neuordnung der kommunalen Grenzen aus den 70er Jahren Rechnung getragen werden.

Was Herrn Keppel besonders am Herzen lag, war die Aus- und Fortbildung von jungen Menschen. Dies bewei-
sen seine Tätigkeiten in verschiedenen Berufsbildungsausschüssen und dem Meisterprüfungsausschuss der
Handwerkskammer zu Köln.

In seinem Betrieb hat er über 30 Auszubildenden erfolgreich zu einem Berufsabschluss verholfen. Aufgrund 
seines großen persönlichen Einsatzes wurde er u.a. mit der Goldenen Münze der Handwerkskammer zu Köln
ausgezeichnet und erhielt die Goldene Ehrennadel der Stadt Bergisch Gladbach.

Herr Keppel hat das Handwerk weit über unsere Grenzen hinaus maßgeblich mit geprägt. Er war ein Vorbild für
Fleiß, ehrenamtliches Engagement und Menschlichkeit. Dieser Geist wirkt bis heute in unserer Kreishand-
werkerschaft nach.

Sein Tod ist ein großer Verlust für uns. Wir werden ihn nie vergessen und sein Andenken stets in Ehren halten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Kreishandwerkerschaft Bergisches Land
Innung für Raumausstatter und Bekleidungshandwerke Bergisches Land

Bert Emundts Bernd Stuhlmüller Heinz Gerd Neu
Kreishandwerksmeister Obermeister Hauptgeschäftsführer

 Forum Bergisches Land 2-09  07.04.2009  12:53 Uhr  Seite 35



FORUM 2/2009

Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten36

Am 5. März 2009 fand im
Kreishaus des Oberbergi-
schen Kreises die erste ge-
meinsame Aktion „Energie
für Oberberg“ des Oberber-
gischen Kreises und der
Kreishandwerkerschaft Ber-
gisches Land statt.

Gemeinsam mit der Volks-
bank Oberberg wurde 100 inte-
ressierten Hausbesitzern die
Möglichkeit gegeben, ihr Haus
im Rahmen einer qualifizierten

Thermografieaufnahme unter-
suchen zu lassen. Auf Basis die-
ser Wärmebildaufnahmen konn-
ten sich die Hausbesitzer in der
Veranstaltung über Schwach-
stellen im Gebäudebereich in-
formieren.

In mehreren Fachvorträgen,
u.a. einem Vortrag über die ener-
getischen Problemstellungen im
Baubestand und einem weiteren
Vortrag mit Hinweisen zu Ener-
giesparberatungsmöglichkeiten
in Nordrhein-Westfalen sowie
aktuellen Informationen zum
Energieausweis für Gebäude
durch die Referenten Peter Kem-
merling und Rudolf Klapper
von der Energieagentur NRW
wurden die Zuhörer bestens
informiert.

In lebhaften Erfahrungsbe-
richten schilderten Herr Andreas
Lippertz über die Problemstel-
lungen bei Fassaden, Herr Ober-
meister Harald Laudenberg über

die Herausforderungen bei der
Herstellung und Renovierung
von thermografisch einwand-
freien Dach- und Fensterkons-
truktionen und Herr Obermeis-
ter Udo Tang über den Vergleich
von neuen und alten Techniken
von Heizungsanlagen. Die Re-
sonanz auf diese Erfahrungs-
berichte war dabei sehr positiv. 

Herr Landrat Hagen Jobi
freute sich in diesem Zusam-
menhang insbesondere über das

neue Engagement der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches
Land in Gummersbach. Das
Signal: „Das Handwerk geht zu
den Menschen“ sei nach seiner
Auffassung genau der richtige
Weg. Handwerk sei in Oberberg
gut ausgestellt. Gut also, dass der
Oberbergische Kreis und die im
letzten Jahr durch Fusion neu
entstandene Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land mit Sitz
in Bergisch Gladbach durch
gemeinsame Konzepte, für die
der heutige Abend den Auftakt
bilde, die enge Kooperation ver-
deutliche. Nicht nur die heuti-
ge, sondern auch der Wärme-
pumpentag am 17. September
2009 und das 1. Oberbergische
Heizungsforum am 19. und 20.
September 2009 würden deut-
lich machen, welche Rolle das
Handwerk für die Menschen in
Oberberg spiele. Der Oberber-
gische Kreis sei froh, in der
Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land einen kompetenten

Aktion „Energie
für Oberberg“

 Forum Bergisches Land 2-09  07.04.2009  12:53 Uhr  Seite 36



Namen + Nachrichten Recht + Ausbildung 37
FORUM 2/2009

Ansprechpartner zur Entwick-
lung gemeinsamer Zukunfts-
positionen gefunden zu haben.

Geschäftsführer Otto be-
dankte sich ebenfalls für die tolle
Zusammenarbeit und führte in
die entsprechenden Vorträge ein,
u.a. Erfahrungsberichte zu den
Thematiken Sanierung und Auf-
bau von Fassaden, den Möglich-
keiten der Mauerwerksdäm-
mung und den klassischen Pro-

blemstellungen bei Dach und
Fenster. Auch der Volksbank
Oberberg spricht Herr Geschäfts-
führer Otto ein herzliches Dan-
keschön aus, da sie mit der Fi-
nanzierung und Durchführung
der Thermografiesonderaktion
entscheidend zum Gelingen der
Gemeinschaftsaktion „Energie
für Oberberg“ beigetragen hat.
Ein persönlicher Dank daher
auch an Herrn Stockhausen für
seine Unterstützung.

Deutsche Meisterschaften Frisuren
und Kosmetik 2009 in Frankfurt:

Friseurinnung feiert
Deutschen Meister

meister Milan Kranjcec aus
Hückeswagen gegen die Kon-
kurrenten durchsetzen und wur-
de zum neuen Deutschen Meis-
ter gekürt. Mit seinen zwei Mo-
dellen kehrte er mit einem Pokal
und zwei Medaillen zurück nach
Hückeswagen. 

Wir gratulieren recht herz-
lich zu diesem Erfolg.

Die neuen Deutschen Meis-
ter in den Bereichen Frisuren
und Kosmetik sind gekürt. Rund
100 junge Friseurprofis waren
am 1. und 2. Februar in Frank-
furt angetreten, um einen der
begehrten Titel der Branche zu
holen, und sie begeisterten das
Publikum mit beeindruckenden
Kreativleistungen. Im Senioren-
Damenfach konnte sich Friseur-
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Die neuen Trends hat die Friseurinnung
Bergisches Land in der Leverkusener
Sparkasse präsentiert.

Das Fachteam der Innung, zu dem u. a.
Milan Kranjcec, Deutscher Meister im
Damenfach, Kersten Lapp, Deutsche Meis-
terin im Herrenfach, Daniel Giermann,
Weltmeister im Herrenfach, sowie Laskaris
Triantafillou, Nicole Steinstraß, Dirk Kiel,
Nadine Blum, René Klos, Runa Korn und
Martin Röhrig gehörten, zeigten den rund
200 Fach-Besuchern in den Räumlichkeiten
der Sparkasse Leverkusen, die ein hervorra-
gendes Ambiente für die Veranstaltung
boten, die neuen Trends für die kommen-
den Monate. 

Moderiert wurde die Veranstaltung von
Brigitte Wildangel und Rüdiger Stroh, die
das Publikum fachkundig und kurzweilig
durch die neuen Schnitte führten. 

Obermeister Volker Steffens freute sich
über die gute Resonanz: „Es ist eben nicht
dieses Schnipp-Schnapp. Für die Friseure

lohnt es sich, sich hier sonntags

zur Fortbildung hinzusetzen.“ Er dankte
ebenfalls der Firma
Dr. Kurt Wolff
– Alcina für
deren Unter-
stützung bei der
Veranstaltung.

Präsentation der neuen Frisurenmode
Frühjahr/Sommer
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Goldene Meisterbriefe
» Paul Eugen Stausberg 6.2.2009

Morsbach, Fleischerinnung

» Günter Preuß 20.2.2009
Bergneustadt, Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

» Werner Tolkemit 13.3.2009
Nümbrecht, Fleischerinnung

» Heinz Josef Boden 16.3.2009
Leverkusen, Friseurinnung

» Hans Günther Hemmersbach 8.4.09
Waldbröl, Dachdeckerinnung

» Heinrich Barmscheidt 22.4.2009
Leverkusen, Bäckerinnung

» Walter Dörich 22.4.2009
Bergisch Gladbach, Innung für
Metalltechnik

Betriebsjubiläen
100 Jahre
» Gottfried Elspas KG 1.5.2009

Leichlingen, Maler- und Lackiererinnung

25 Jahre
» Bernd Stöcker 3.4.2009

Wiehl, Elektroinnung
» Hans-Joachim Schmidt 24.5.2009

Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung

Arbeitnehmerjubiläen
40 Jahre
» Bernd Kraus 1.4.2009

RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Leverkusen
Elektroinnung

Runde Geburtstage
» Willi Strünker 7.4.2009 80 Jahre

Ehrenobermeister der Baugewerksinnung
» Achim Culmann 23.4.2009 55 Jahre

Obermeister der Tischlerinnung
» Guido Koch 25.4.2009 40 Jahre

Vorstandsmitglied der Dachdeckerinnung
» Eberhard Müller 11.5.2009 70 Jahre

Ehrenobermeister der Baugewerksinnung
» Rolf Sieberts 16.5.2009 55 Jahre

Lehrlingswart der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Hartmut Lange 16.5.2009 55 Jahre

Vorstandsmitglied der Bäckerinnung
» Karl-Heinz Kraus 20.5.2009 60 Jahre

Lehrlingswart der Baugewerksinnung
» Herbert Selent 28.5.2009 55 Jahre

ehem. Obermeister der Innung für Metalltechnik

Neue Innungemitglieder
» Malerbetrieb Gusowski GmbH + Co. KG

Leichlingen, Maler und Lackiererinnung
» Dieter Meyer

Leverkusen, Tischlerinnung
» Peter Hornbruch

Bergneustadt, Tischlerinnung
» Andreas Rolland

Morsbach, Kraftfahrzeuginnung
» Carsten Brand

Odenthal, Friseurinnung
» Willi Baranowski

Wiehl, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Marco Höhler

Nümbrecht, Tischlerinnung
» Maik Böhmer

Waldbröl, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Becker Dachdeckerei Thomas Becker e. K.

Gummersbach, Dachdeckerinnung
» Björn Klaucke

Wipperfürth, Maler und Lackiererinnung
» Elektro Schirmer GmbH

Kürten, Elektroinnung
» Christian Jouy

Overath, Dachdeckerinnung
» Peter Heimes

Leichlingen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Zölzer, Ludwig, Zimmermann GbR

Burscheid, Kraftfahrzeuginnung
» Andreas Langenbruch

Marienheide, Elektroinnung
» Andreas Eckert Bauunternehmung KG

Wermelskirchen, Baugewerksinnung
» Hans-Josef Wester

Lindlar, Tischlerinnung
» Daniel Krings

Leverkusen, Baugewerksinnung
» Hans-Georg Bohr

Wiehl, Friseurinnung

 Forum Bergisches Land 2-09  07.04.2009  12:55 Uhr  Seite 40



FORUM 2/2009

Termine Namen + Nachrichten Recht + Ausbildung Handwerksforum Editorial 41

Am 6.2.1959 legte Herr Peter
Harens die Meisterprüfung im
Elektroinstallateur-Handwerk
vor dem Meisterprüfungsaus-
schuss bei der Handwerkskam-
mer zu Köln ab.

Im Rahmen einer Feier wur-
de Herrn Peter Harens durch
Herrn Kreishandwerksmeister
Bert Emundts, Herrn Ober-
meister Lothar Neuhalfen und
Herrn Hauptgeschäftsführer
Heinz Gerd Neu der „Goldene
Meisterbrief“ überreicht.

Herr Peter Harens wurde im
Dezember 1977 in den Vorstand
der Elektroinnung für den Rhei-
nisch-Bergischen Kreis gewählt,

und war ab März 1990 bis No-
vember 2001 der Obermeister
dieser Innung. Im November
2001 wurde Herr Peter Harens
von der Innungsversammlung
der Elektroinnung Rhein-Berg/
Leverkusen zum Ehrenober-
meister ernannt. Darüber hinaus
war Herr Peter Harens lange
Jahre Meisterbesitzer im Gesel-
lenprüfungsausschuss und im
Ausschuss für Lehrlingsausbil-
dung der Innung und hat wäh-
rend seiner langjährigen Tätig-
keit zahlreiche Jugendliche aus-
gebildet und ihnen zu einem
erfolgreichen Berufsabschluss
verholfen. 

Wir gratulieren herzlich!

Am 30. April 1958 legte Herr
Walter Krautwurst die Meister-
prüfung im Tischlerhandwerk
vor dem Meisterprüfungsaus-
schuss der Handwerkskammer
zu Köln ab. Aus diesem Grund
wurde Herrn Krautwurst durch
Herrn Obermeister Achim
Culmann, Kreishandwerks-
meister Bert Emundts und
Herrn Hauptgeschäftsführer

Heinz Gerd Neu der „Goldene
Meisterbrief“ überreicht.

Ebenfalls wurde Herr Kraut-
wurst die Silberne Ehrenplakette
und Ehrennadel der Hand-
werkskammer zu Köln über-
reicht, da er auch sein 25jähri-
ges Betriebsjubiläum feiert. 

Wir gratulieren herzlich!

Goldener Meisterbrief
für Peter Harens

Goldener Meisterbrief
für Walter Krautwurst

Goldene Meisterbriefe
für Herbert Stausberg

und Hans-Otto Schmidt
Am 21. März 1958 legten die

Herren Herbert Stausberg und
Hans-Otto Schmidt die Meis-
terprüfungen im Fleischer-
Handwerk vor dem Meisterprü-

fungsausschuss bei der Hand-
werkskammer Passau ab. Im
Rahmen einer kleinen Feier wur-
den Herrn Herbert Stausberg
und Herrn Hans Otto Schmidt

durch Herrn Jakob Kempkes,
Ehrenobermeister der Fleischer-
innung Bergisches Land, Herrn
stv. Kreishandwerksmeister Ger-
hard Reimann und Herrn

Hauptgeschäftsführer Heinz
Gerd Neu die „Goldenen Meis-
terbriefe“ überreicht.

Wir gratulieren herzlich!
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21.4.2009, 14.00 Uhr
Eignungstest der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

21.4.2009, 17.30 Uhr
Sitzung des Prüfungsausschusses der
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

22.4.2009, 9.00 Uhr
Eignungstest der Dachdeckerinnung

22.4.2009, 9.00 Uhr
Eignungstest der Maler und Lackiererinnung,
Haus des Malers, Halstenbachstr. 3a, Gummersbach

23.4.2009, 8.30 – 17.30 Uhr
Grundseminar der Elektroinnung im Rahmen des
Unternehmermodells der Berufsgenossenschaft
Elektro Textil Feinmechanik

23.4.2009, 19.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Elektroinnung, Sparkasse Leverkusen,
Friedrich-Ebert-Str. 39, 51373 Leverkusen

28.4.2009, 9.00 Uhr
Thementag der Elektroinnung, 
Malteser Kommende, Ehreshoven 27, 51766 Engelskirchen

28.4.2009, 19.00 Uhr
Vorstandssitzung der Tischlerinnung

29.4.2009, 9.00 Uhr
Eignungstest der Maler und Lackiererinnung, Berufsbildungs-
zentrum Burscheid, Industriestr. 55, 51399 Burscheid

6.5.2009, 18.00 Uhr
Informationsveranstaltung
„Schwachstellen erkannt – was nun?“ Thermografie-Sonderaktionen
des Rheinisch-Bergischen Kreises

7.5.2009, 9.30 – 16.30 Uhr
Seminar: Neue LBO-Bauvorlageberechtigung
für Handwerker

9.5.2009 Uhr
Wanderung der Maler und Lackiererinnung
durch das Oberbergische Land

14.5.2009, 17.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

18.5.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

28.5.2009, 19.00 Uhr
Vortrag der Maler und Lackiererinnung:
„Selbst- und Zeitmanagement“,
Haus des Malers, Halstenbachstr. 3a,
Gummersbach
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